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Gesetz

zur Strukturreform des amtlichen 


Vermessungswesens


Vom 27. Mai 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Gesetz über das Geoinformations- und amtliche 

Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Geoinformations- und 

Vermessungsgesetz – BbgGeoVermG) 

Inhaltsübersicht: 

Teil 1 
Geoinformationen 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Geodaten-Infrastruktur 
§ 3 Harmonisierung 
§ 4 Zugang und Nutzung 

Teil 2 
Amtliches Vermessungswesen 

Abschnitt 1 
Aufgaben, Inhalt des Geobasisinformationssystems 

§ 5 Aufgaben 
§ 6 Geobasisinformationssystem 
§ 7 Raumbezug 
§ 8 Liegenschaften 
§ 9 Landschaft 
§ 10 Bereitstellung 

Abschnitt 2 
Verfahren im Liegenschaftskataster 

§ 11 Inhalt des Liegenschaftskatasters 
§ 12 Grenze 
§ 13 Grenzfeststellung 
§ 14 Grenzzeugnis 
§ 15 Abmarkung 
§ 16 Mitwirkung der Beteiligten bei der Grenzfeststellung 
§ 17 Bekanntgabe 

Abschnitt 3 
Rechte und Pflichten 

§ 18 Betreten und Befahren von Grundstücken 
§ 19 Antragsrecht 
§ 20 Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis 

§ 21	 Mitteilungen anderer Stellen 
§ 22	 Vorlage von Unterlagen 
§ 23	 Pflichten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters 
§ 24	 Duldung von Vermessungsmarken, Grenz- und Sichtzei

chen 
§ 25	 Entschädigung 

Abschnitt 4 
Zuständigkeit, Aufgabenwahrnehmung und Sonderaufsicht 

§ 26 Zuständigkeit 
§ 27 Katasterbehörden 
§ 28 Sonderaufsicht 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 

§ 29 Bußgeldvorschriften 
§ 30 Einschränkung des Grundrechts auf Datenschutz 

Teil 1 
Geoinformationen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Regelungen dieses Teils sind auf alle Geoinformatio
nen anzuwenden, die von Stellen der unmittelbaren Landesver
waltung oder von den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
(öffentliche Stellen) verarbeitet werden. Nimmt eine nichtöffent
liche Stelle Aufgaben des Landes wahr, ist sie insoweit öffentli
che Stelle. 

(2) Geoinformationen sind Informationen mit direktem oder 
indirektem Raumbezug zur Erde. Sie gliedern sich in Geoba
sis- und Geofachinformationen. 

(3) Geobasisinformationen sind die Geoinformationen des amt
lichen Vermessungswesens; Geoinformationen anderer Fachbe
reiche werden als Geofachinformationen bezeichnet. 

§ 2 
Geodaten-Infrastruktur 

(1) Die Geodaten-Infrastruktur Brandenburg soll sicherstellen, 
dass 

1.	 den öffentlichen Stellen, der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und Forschung sowie zur Wahrnehmung von Bürgerrech
ten Geoinformationen über das Gebiet des Landes Bran
denburg für eine breite Nutzung nachhaltig, aktuell und in 
benötigter Qualität zur Verfügung stehen, 

2.	 der einfache und schnelle Zugang zu den Geoinformatio
nen möglich ist, 
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3. die Mehrfachnutzung von Geoinformationen gefördert wird. 

(2) Die für das amtliche Vermessungswesen zuständige oberste 
Landesbehörde ist federführend bei der Konzeption und koor
dinierend bei der Umsetzung der Geodaten-Infrastruktur Bran
denburg und deren künftigen Betrieb tätig. 

(3) Die Regelungen der §§ 3 und 4 bestimmen die Anforderun
gen an die Geodaten-Infrastruktur Brandenburg und bündeln 
Maßnahmen zu deren Aufbau. 

§ 3 
Harmonisierung 

(1) Die qualitativen und technischen Anforderungen an die Ge
winnung und Verarbeitung von Geoinformationen sind so fest
zulegen, dass ein einfacher Zugang und Austausch sowie eine 
breite Nutzung möglich sind. Zwischen den öffentlichen Stel
len sind einheitliche Strategien des Datenaustausches sowie ein
heitliche Verfahren und Datenformate zu gewährleisten. 

(2) Die allgemein anerkannten Regeln der Technik in nationa
len und internationalen Normen und Standards sind einzuhal
ten. 

(3) In Zusammenarbeit mit dem Bund und den Ländern, insbe
sondere mit Berlin, fördert das Land Brandenburg die Koordi
nierung, Harmonisierung und Standardisierung der Geoinfor
mationen. 

(4) Sofern die öffentlichen Stellen raumbezogene Fachinfor
mationssysteme einrichten oder betreiben, sind hierbei die 
Geobasisinformationen zu verwenden. Stehen der Verwendung 
rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegen, ist die für das 
amtliche Vermessungswesen zuständige oberste Landesbehör
de hierüber zu unterrichten. In diesen Fällen entfällt die Ver
wendungspflicht nach Satz 1. 

§ 4 
Zugang und Nutzung 

(1) Die bei den öffentlichen Stellen verfügbaren Geoinforma
tionen sind allen zugänglich und können von jeder Person oder 
Stelle genutzt werden. Der Zugang zu den personenbezogenen 
Geoinformationen erfolgt unter Beachtung der datenschutz
rechtlichen Regelungen. Die Regelungen des Urheberrechtsge
setzes bleiben unberührt. 

(2) Die Geoinformationen werden durch Geometainformatio
nen beschrieben, die öffentlich zugänglich und wesentlicher Be
standteil der Geodaten-Infrastruktur Brandenburg sind. Geo
metainformationen beschreiben in semantisch einheitlicher Form 
die Merkmale von Geoinformationen. 

(3) Geoinformationen werden in definierten Standards mit den 
Geoinformationsdiensten über Geoportale und Geodatennetz
werke bereitgestellt. 

(4) Geoinformationsdienste sind spezielle IT-Dienste, die auf 

die Handhabung, die Bearbeitung, die Lagerung und den Aus
tausch von Geoinformationen ausgerichtet sind. 

(5) Geoportale ermöglichen einen zentralen Zugang zu allen 
raumbezogenen Informationsdiensten und Datenanbietern mit
tels Internettechnologie. Sie sollen die Geoinformationen ver
fügbar machen sowie ihre Nutzung vereinfachen und verbes
sern. 

(6) Ein Geodatennetzwerk ist ein offenes Geodatennetz, das 
landesweit einheitlich strukturiert ist und Informationen über 
sowie den Zugriff auf die im Netz verteilten Geoinformationen 
gewährleistet. Über das Geodatennetz werden alle verfügbaren 
Geoinformationen miteinander vernetzt und über Internet zu
gänglich gemacht. 

Teil 2 
Amtliches Vermessungswesen 

Abschnitt 1 
Aufgaben, Inhalt des Geobasisinformationssystems 

§ 5 
Aufgaben 

(1) Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche 
Aufgaben die Vorhaltung eines raumbezogenen Bezugssystems 
sowie den Nachweis der Liegenschaften und der Landschaft. 
Dazu sind die Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaf
ten und der Landschaft zu erfassen, in einem Geobasisinforma
tionssystem zu führen und als Geobasisinformationen bereitzu
stellen. 

(2) Die notwendige Einheitlichkeit der Verfahren und Produkte 
des amtlichen Vermessungswesens innerhalb der Bundesrepu
blik Deutschland ist zu wahren. 

§ 6 
Geobasisinformationssystem 

(1) Das Geobasisinformationssystem enthält die Geobasisda
ten, die Werkzeuge zur Führung der Geobasisdaten und zur Be
reitstellung der Geobasisinformationen sowie die Landesluft
bildsammlung. 

(2) Geobasisdaten sind die Daten des amtlichen Vermessungs
wesens, welche den Raumbezug, die Liegenschaften und die 
Landschaft anwendungsneutral nachweisen. Zu den Geobasis
daten gehören auch historische Daten, die dauerhaft gespei
chert werden dürfen. 

(3) Die Rechte am Geobasisinformationssystem und an den 
durch den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisin
formation Brandenburg (LGB) beschafften Mess-, Auswerte-
und sonstigen Informationssystemen in den Katasterbehörden 
verbleiben beim Land Brandenburg. 
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§ 7 
Raumbezug 

Der Raumbezug wird durch ein einheitliches, geodätisches Be
zugssystem festgelegt, in dem jede Position nach Lage, Höhe 
und Schwere bestimmt werden kann. Der Raumbezug ist durch 
Festpunkte nutzbar zu machen und insbesondere durch satelli
tengestützte Positionierungsdienste ständig zu gewährleisten. 

§ 8 
Liegenschaften 

(1) Liegenschaften sind Flurstücke und bauliche Anlagen im 
Sinne der Brandenburgischen Bauordnung. Sie werden im Geo
basisinformationssystem dargestellt und beschrieben; für bau
liche Anlagen gilt dies insoweit, als deren Nachweis zur Erfül
lung der Anforderungen des Rechts, der Verwaltung, der Wirt
schaft oder der Gesellschaft von Bedeutung ist. Ein Verzeichnis 
der nachzuweisenden baulichen Anlagen wird von der für das 
amtliche Vermessungswesen zuständigen obersten Landesbe
hörde geführt und veröffentlicht. 

(2) Der Nachweis der Liegenschaften im Geobasisinforma
tionssystem ist das Liegenschaftskataster. Die Übereinstim
mung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch ist zu 
wahren. 

(3) Das Flurstück ist ein bestimmter Teil der Erdoberfläche, der 
im Liegenschaftskataster geometrisch eindeutig unter einer be
sonderen Bezeichnung geführt wird. Es ist die Buchungsein
heit des Liegenschaftskatasters und kann auf Antrag oder von 
Amts wegen gebildet werden. 

§ 9 
Landschaft 

Die Landschaft besteht aus den natürlichen und künstlichen Ge
genständen sowie ordnenden Elementen der Erdoberfläche des 
Landes. Sie wird mit ihren charakteristischen Merkmalen und 
Geländeformen räumlich erfasst, in digitalen Modellen und Lan
deskartenwerken dargestellt und beschrieben (Geotopographie). 

§ 10 
Bereitstellung 

(1) Die Geobasisinformationen sind allen bereitzustellen. Für 
die Bereitstellung von personenbezogenen Geobasisinformatio
nen ist das Vorliegen eines berechtigten Interesses erforderlich. 
Das berechtigte Interesse ist darzulegen. Die Darlegung des be
rechtigten Interesses ist entbehrlich, wenn die betroffene Per
son ihre Zustimmung erklärt hat. 

(2) Die Geobasisinformationen werden in analoger oder digita
ler Form bereitgestellt. 

(3) Automatisiert hergestellte analoge Ausfertigungen auf fäl
schungsgeschütztem Papier stehen beglaubigten Ausfertigun
gen gleich. 

(4) Auf Antrag bei der zuständigen Stelle sollen Geobasisinfor
mationen in digitaler Form unter Einsatz automatisierter Ab
rufverfahren bereitgestellt werden. Die Einrichtung automati
sierter Abrufverfahren, die auch die Übermittlung personenbe
zogener Informationen an Dritte ermöglichen, ist bei Vorliegen 
des berechtigten Interesses zulässig. Bestehende Abrufverfah
ren bleiben unberührt. 

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Ab
rufs trägt der Empfänger der Informationen. Die für die Ein
richtung automatisierter Abrufverfahren zuständige Stelle prüft 
die Zulässigkeit der Abrufe, wenn dazu Anlass besteht. 

(6) Bei der Bereitstellung personenbezogener Informationen un
ter Einsatz automatisierter Abrufverfahren sind die nach dem 
Brandenburgischen Datenschutzgesetz erforderlichen techni
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Bei Zu
widerhandlung kann der automatisierte Abruf unterbunden wer
den. Die Zugriffsberechtigung ist personenbezogen einzurich
ten. Bei einem Abruf durch Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs ist nur eine objektbezogene Suche 
zulässig. 

(7) Sämtliche Abrufe sind zu protokollieren. Hierzu zählen die 
abrufende natürliche Person, die Objekte, deren Daten abgeru
fen wurden, und das Datum des Abrufs. Die Protokolle sind ein 
halbes Jahr aufzubewahren. Die in den Protokollen gespeicher
ten personenbezogenen Daten dürfen nur verarbeitet werden, 
soweit dies zur Einhaltung der rechtlichen, technischen und or
ganisatorischen Maßnahmen nach Absatz 6 erforderlich ist. 

(8) Die Absätze 1, 6 und 7 sind auf regelmäßige Datenüber
mittlungen entsprechend anzuwenden. 

(9) Die Absicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe von Geo
basisinformationen an Dritte ist der bereitstellenden Stelle vor
her anzuzeigen. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe von 
Geobasisinformationen ist auf das Land Brandenburg als Inha
ber der Rechte an den Geobasisdaten hinzuweisen. Die Rege
lungen des Urheberrechtsgesetzes bleiben unberührt. 

Abschnitt 2 
Verfahren im Liegenschaftskataster 

§ 11 
Inhalt des Liegenschaftskatasters 

(1) Das Liegenschaftskataster enthält Daten zu den Liegen
schaften, insbesondere die Geometrie, ausgewählte öffentlich
rechtliche Festlegungen, die Bezeichnung, Lage, Nutzungsart, 
Größe und die charakteristischen topographischen Eigenschaf
ten. Es weist Eigentümerinnen und Eigentümer, Inhaberinnen 
und Inhaber grundstücksgleicher Rechte sowie ihre der Katas
terbehörde bekannt gewordenen aktuellen Anschriften und Ge
burtsdaten nach. Zusätzlich können die Namen und Anschrif
ten von Verfügungsberechtigten und von Bevollmächtigten der 
Eigentümerinnen und Eigentümer und der Inhaberinnen und 
Inhaber grundstücksgleicher Rechte geführt werden. 
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(2) Fortführungen des Liegenschaftskatasters sind auf Antrag, 
aufgrund einer Mitteilung, aufgrund der Vorlage von Unterla
gen oder von Amts wegen vorzunehmen. 

(3) Fehlerhafte Daten des Liegenschaftskatasters sind zu be
richtigen. 

§ 12 
Grenze 

Die Grenze ist die geometrisch definierte Verbindungslinie 
zweier unmittelbar benachbarter Grenzpunkte. Grenzen sind Be
standteile der Grenzlinie, die ein Flurstück umschließt. 

§ 13 
Grenzfeststellung 

(1) Eine Grenze ist festgestellt, wenn ihr Verlauf ermittelt und 
das Ergebnis der Grenzermittlung von den Beteiligten aner
kannt ist oder nach § 17 Abs. 1 als anerkannt gilt. 

(2) Eine Grenze gilt als festgestellt, wenn 

1.	 ihr Verlauf nach inzwischen außer Kraft getretenen Vor
schriften ermittelt und das Ergebnis von den Beteiligten 
anerkannt wurde, 

2.	 sie aufgrund eines Gesetzes oder eines gesetzlich geregel
ten Verfahrens festgelegt oder 

3.	 sie durch gerichtliche Entscheidung oder gerichtlichen Ver
gleich bestimmt wurde. 

(3) Soll eine bestehende Grenze festgestellt werden, so ist bei 
der Grenzermittlung von ihrem Nachweis im Liegenschaftska
taster auszugehen. 

(4) Soll eine neue Grenze festgestellt werden, so erfolgt die 
Grenzermittlung nach den Angaben der Beteiligten und unter 
Beachtung maßgeblicher Vorschriften und Unterlagen. 

(5) Kann eine bestehende Grenze nicht festgestellt werden, 
weil die Beteiligten sich nicht einigen, so soll sie als streitig be
zeichnet werden, wenn nach sachverständigem Ermessen der 
Katasterbehörde anzunehmen ist, dass das Liegenschaftskatas
ter nicht die richtige Grenze nachweist. 

§ 14 
Grenzzeugnis 

Der Verlauf einer festgestellten oder als festgestellt geltenden 
Grenze ist auf Antrag amtlich zu bestätigen (Grenzzeugnis). Das 
Grenzzeugnis ist auszustellen, sobald der Grenzverlauf nach 
dem Nachweis im Liegenschaftskataster oder anderen verbind
lichen Nachweisen in die Örtlichkeit übertragen ist (Grenz
wiederherstellung). 

§ 15 
Abmarkung 

(1) Grenzpunkte einer festgestellten oder als festgestellt gelten
den Grenze sind in der Örtlichkeit durch Grenzzeichen dauer
haft und sichtbar zu kennzeichnen. Die Grenzzeichen sind zu 
widmen (Abmarkung). Die Abmarkung ist zu dokumentieren. 
Von einer Abmarkung kann abgesehen werden, wenn sie auf
grund vorhandener Grenzeinrichtungen nicht erforderlich oder 
wegen der Art oder Nutzung des Grundstücks nicht zweckmä
ßig ist. Die Abmarkung hat zu unterbleiben, wenn die Beteilig
ten dies beantragen und Gründe des öffentlichen Interesses 
nicht entgegenstehen. 

(2) Das öffentliche Interesse an der Abmarkung einer Grenze, 
die durch gerichtliche Entscheidung oder gerichtlichen Vergleich 
bestimmt wurde, ist regelmäßig gegeben. Die betroffenen Ei
gentümerinnen und Eigentümer sind in diesem Fall verpflichtet, 
die Abmarkung auf ihre Kosten von der nach § 26 zuständigen 
Stelle vornehmen zu lassen. Wird die Veranlassung innerhalb 
von drei Monaten nach Aufforderung durch die Katasterbehör
de nicht nachgewiesen, erfolgt die Abmarkung von Amts wegen 
auf Kosten der betroffenen Eigentümerinnen oder Eigentümer. 

(3) Einer Abmarkung steht es gleich, wenn die nach § 26 zu
ständige Stelle entscheidet, dass örtlich vorgefundene Grenz
zeichen oder Grenzeinrichtungen den Grenzverlauf zutreffend 
kennzeichnen. Dies gilt bei bereits festgestellten oder als fest
gestellt geltenden Grenzen nur dann, wenn mit der Entschei
dung Unklarheiten über den Grenzverlauf und seine Kenn
zeichnung beseitigt werden. 

(4) Überflüssig gewordene Grenzzeichen sollen entfernt und 
entwidmet werden. 

§ 16 
Mitwirkung der Beteiligten bei der Grenzfeststellung 

(1) In einem Grenztermin ist den Beteiligten Gelegenheit zu 
geben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung unterrich
ten zu lassen und die zur Grenzfeststellung notwendigen Aner
kennungserklärungen abzugeben. 

(2) Ort und Zeit des Grenztermins sind den Beteiligten rechtzei
tig mitzuteilen. Dabei sind sie darauf hinzuweisen, dass auch 
ohne ihre Anwesenheit Grenzen festgestellt werden können. 

(3) Über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Erklärun
gen der Beteiligten ist eine Grenzniederschrift aufzunehmen. 
Erfolgt die Aufnahme elektronisch, ist die Grenzniederschrift 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu schließen. 

§ 17 
Bekanntgabe 

(1) Das Ergebnis der Grenzermittlung ist den Beteiligten, die 
am Grenztermin nicht teilgenommen haben, bekannt zu geben. 
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Die Bekanntgabe soll durch Zustellung erfolgen. Ist eine Zu
stellung nicht möglich oder handelt es sich um ein Verfahren 
mit vielen Beteiligten, kann die Bekanntgabe durch Offenle
gung erfolgen. Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt als aner
kannt, wenn innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe kei
ne Einwendungen erhoben werden. 

(2) Grenzzeugnis oder Abmarkung sowie Fortführung oder Be
richtigung des Liegenschaftskatasters sind den Beteiligten be
kannt zu geben. Bezüglich der Bekanntgabe der Fortführung 
oder Berichtigung des Liegenschaftskatasters gilt dies, soweit 
die Veränderung eine unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
entfaltet. Bei Verfahren mit vielen Beteiligten kann die Bekannt
gabe durch Offenlegung erfolgen. 

(3) Ort und Zeit der Offenlegung sind mindestens eine Woche 
vor Beginn der Offenlegungsfrist ortsüblich bekannt zu ma
chen. In der Bekanntmachung soll angegeben werden, welcher 
Rechtsbehelf zulässig ist und innerhalb welcher Frist und bei 
welcher Stelle er einzulegen ist. Die Frist für die Offenlegung 
beträgt einen Monat. 

(4) Grundbuchamt und Finanzamt sind Fortführungen oder Be
richtigungen des Liegenschaftskatasters soweit mitzuteilen, wie 
dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Abschnitt 3 
Rechte und Pflichten 

§ 18 
Betreten und Befahren von Grundstücken 

(1) Personen, die Arbeiten zur Erfassung von Geobasisdaten 
durchführen, sind berechtigt, bei der Durchführung dieser Ar
beiten Grundstücke und bauliche Anlagen zu betreten und zu 
befahren. Sie können Personen, die an der Grenzfeststellung, 
dem Grenzzeugnis oder der Abmarkung ein rechtliches Interes
se haben, hinzuziehen. Wohnungen dürfen nur mit Einwilli
gung der Wohnungsinhaberin oder des Wohnungsinhabers be
treten werden. Für das Betreten des nicht bebauten, eingefrie
deten Wohnbereichs ist die Einwilligung nicht erforderlich; in
soweit wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
nach Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 15 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Brandenburg eingeschränkt. 

(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen zu betreten 
oder zu befahren, soll den Eigentümerinnen und Eigentümern 
sowie den Besitzerinnen und Besitzern vorher mitgeteilt wer
den, soweit dies mit Rücksicht auf die Interessen der Betroffe
nen, die Sicherheit der ausführenden Personen, den mit der 
Mitteilung verbundenen Aufwand und den zügigen Ablauf der 
örtlichen Arbeiten zweckmäßig erscheint. 

§ 19 
Antragsrecht 

(1) Sind die zur Fortführung des Liegenschaftskatasters erfor
derlichen Erklärungen der Beteiligten von einer Öffentlich be

stellten Vermessungsingenieurin oder einem Öffentlich bestell
ten Vermessungsingenieur beurkundet oder beglaubigt, so gilt 
diese oder dieser als ermächtigt, die Fortführung im Namen der 
Beteiligten zu beantragen. 

(2) Bedarf es zur Fortführung des Liegenschaftskatasters kei
ner Erklärung von Beteiligten, so gilt die Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieurin oder der Öffentlich bestellte Vermes
sungsingenieur als ermächtigt, die Fortführung nach den von 
ihr oder ihm hergestellten Unterlagen zu beantragen. 

§ 20 
Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis 

(1) Die Person gemäß § 27 Abs. 2 und die von ihr beauftragten 
Bediensteten sowie die Öffentlich bestellten Vermessungsinge
nieurinnen und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieu
re sind befugt, 

1.	 Tatbestände, die durch vermessungstechnische Ermittlun
gen an Grund und Boden festgestellt werden, mit öffentli
chem Glauben zu beurkunden und 

2.	 Anträge auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken 
öffentlich zu beglaubigen. 

Auf Beurkundungen und Beglaubigungen sind die Vorschriften 
des Beurkundungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

(2) Von der Befugnis des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 soll nur Ge
brauch gemacht werden, wenn die zu vereinigenden Grundstü
cke örtlich und wirtschaftlich eine Einheit bilden oder wenn 
die Teilung erforderlich ist, damit die Grundstücke örtlichen 
und wirtschaftlichen Einheiten entsprechen. 

(3) Für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 vorgesehenen Beglaubigun
gen werden Kosten nicht erhoben. 

§ 21 
Mitteilungen anderer Stellen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben die Katasterbehörden über 
die nach der Brandenburgischen Bauordnung genehmigungs
oder anzeigepflichtige Errichtung, Veränderung oder Beseiti
gung baulicher Anlagen zu unterrichten. 

(2) Die Gemeinden haben die Katasterbehörden über die Ver
gabe oder die Änderung von Hausnummern und über das Be
nennen und Umbenennen von Straßen im Gemeindegebiet so
wie über ihnen bekannt gewordene aktuelle Anschriften der 
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie der Inhaberinnen und 
Inhaber grundstücksgleicher Rechte zu unterrichten. 

(3) Die ordentlichen Gerichte haben den Katasterbehörden 
rechtskräftige Urteile, Vergleiche und Beschlüsse über Grenz
streitigkeiten zu übersenden. 

(4) Bildflugvorhaben öffentlicher und privater Stellen sind dem 
Landesbetrieb LGB frühzeitig anzuzeigen. 
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(5) Für Mitteilungen anderer Stellen sollen automatisierte Ver
fahren eingesetzt werden. 

§ 22 
Vorlage von Unterlagen 

(1) Wer Unterlagen im Besitz hat, die für den Inhalt des Geoba
sisinformationssystems von Bedeutung sind, ist verpflichtet, sie 
dem Landesbetrieb LGB oder der Katasterbehörde auf Anfor
derung zur unentgeltlichen Nutzung vorzulegen. Die Verpflich
tung besteht nicht, wenn überwiegende private Interessen der 
Vorlage der Unterlagen entgegenstehen. Auslagen, die durch 
die Vorlage entstehen, sind zu erstatten. 

(2) Eigentümerinnen und Eigentümer eines im Grundbuch nicht 
eingetragenen Grundstücks sind verpflichtet, der Katasterbe
hörde Dokumente, aus denen sich das Eigentumsrecht ergibt, 
auf Anforderung vorzulegen. 

(3) Nach Bildflugvorhaben öffentlicher Stellen des Landes sind 
dem Landesbetrieb LGB die Luftbilder, Satellitenbilder oder 
sonstigen Fernerkundungsergebnisse zu übergeben. Dies gilt 
für Luftbilder erst nach ihrer dienstlichen Verwendung; die tech
nischen Daten des Bildfluges sind sofort zu übergeben. Andere 
öffentliche oder private Stellen haben dem Landesbetrieb LGB 
die technischen Daten des Bildfluges nach dem Bildflug zu 
übergeben. Luftbilder, Satellitenbilder und sonstige Fernerkun
dungsergebnisse öffentlicher oder privater Stellen sind dem 
Landesbetrieb LGB anzubieten, sobald sie nicht mehr in eige
nen Archiven aufbewahrt werden sollen. Absatz 1 Satz 2 und 3 
findet entsprechend Anwendung. 

(4) Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und 
die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sind verpflich
tet, der zuständigen Katasterbehörde die von ihnen gefertigten 
Bestands- und Lagepläne unentgeltlich und zur unentgeltlichen 
Nutzung vorzulegen. 

(5) Zur Vorlage von Unterlagen sollen automatisierte Verfahren 
eingesetzt werden. 

§ 23 
Pflichten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer haben die Fortführung 
des Liegenschaftskatasters bei der nach § 26 zuständigen Stelle 
zu veranlassen, wenn der Nachweis zu ihren Flurstücken nicht 
mit den rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnissen überein
stimmt und dieser Mangel nicht nach § 11 Abs. 3 zu berichti
gen ist. Wird die Veranlassung innerhalb von drei Monaten nach 
Aufforderung durch die Katasterbehörde nicht nachgewiesen, 
erfolgt die Fortführung von Amts wegen auf Kosten der jewei
ligen Eigentümerinnen oder Eigentümer. 

(2) Wird eine bauliche Anlage errichtet oder in ihrem Grund
riss verändert, so haben die Eigentümerinnen und Eigentümer 
oder die Inhaberinnen und Inhaber eines grundstücksgleichen 
Rechtes die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters not
wendigen Vermessungsarbeiten von der nach § 26 zuständigen 

Stelle durchführen zu lassen, sofern nicht geeignete Unterlagen 
im Sinne des § 22 Abs. 1 vorliegen, die von einer nach § 26 zu
ständigen Stelle oder einer geeigneten anderen Vermessungs
behörde oder betrieblichen Vermessungsstelle gefertigt sind. 
Ist diese Stelle auch mit der Einmessung nach der Brandenbur
gischen Bauordnung für die Einhaltung der festgelegten Grund
fläche und Höhenlage beauftragt, so sollen die technischen Ar
beiten für die kataster- und bauordnungsrechtliche Einmessung 
in einem Ortstermin zusammengefasst werden. Wird die Ver
anlassung der notwendigen Vermessungsarbeiten zur Fortfüh
rung des Liegenschaftskatasters nicht innerhalb von sechs Mo
naten nach Fertigstellung der baulichen Anlage oder nach ihrer 
Grundrissveränderung nachgewiesen, erfolgt die Einmessung 
der baulichen Anlage oder der Grundrissveränderung nach recht
zeitigem Hinweis auf die Einmessungspflicht von Amts wegen 
auf Kosten der jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer 
oder Inhaberinnen und Inhaber eines grundstücksgleichen Rech
tes. 

§ 24 
Duldung von Vermessungsmarken,


Grenz- und Sichtzeichen


(1) Vermessungsmarken, Grenz- und Sichtzeichen dürfen nur von 
den in § 26 Abs. 1, 2, 3 und 5 genannten Stellen entsprechend 
ihrer Zuständigkeit eingebracht, verändert oder entfernt wer
den. 

(2) Alle Betroffenen haben zu dulden, dass auf Grundstücken 
oder an baulichen Anlagen Vermessungsmarken angebracht, 
Grenzzeichen eingebracht oder für die Dauer von Vermessungs
arbeiten Sichtzeichen errichtet werden. Die Standfestigkeit, Er
kennbarkeit und Verwendbarkeit der Marken und Zeichen dür
fen nicht gefährdet werden. Wer Maßnahmen treffen will, durch 
die Vermessungsmarken, Grenzzeichen oder Sichtzeichen ge
fährdet werden können, hat dies rechtzeitig dem Landesbetrieb 
LGB oder der Katasterbehörde mitzuteilen. 

(3) Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Festpunkte 
nach § 7 darf eine den Punkt umgebende kreisförmige Schutz
fläche von zwei Metern Durchmesser weder überbaut noch ab
getragen oder auf sonstige Weise verändert werden. 

§ 25 
Entschädigung 

(1) Entsteht durch das Betreten oder Befahren eines Grund
stücks oder einer baulichen Anlage oder durch andere Maßnah
men ein Schaden, so ist dafür angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Geringfügige Nachteile bleiben außer Betracht. 
Entschädigungspflichtig ist, wer die Maßnahmen veranlasst hat. 
Mehrere Entschädigungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
Der Anspruch auf Entschädigung verjährt nach Ablauf eines 
Jahres von dem Zeitpunkt an, in dem die geschädigte Person 
von dem Schaden und von der entschädigungspflichtigen Per
son Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis nach 
Ablauf von zwei Jahren nach dem Entstehen des Schadens. Die 
§§ 203 bis 218 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind entspre
chend anzuwenden. 
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(2) Entstehen der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder der 
Inhaberin oder dem Inhaber grundstücksgleicher Rechte durch 
Schutzflächen für Festpunkte nach § 7 nicht nur unerhebliche 
Vermögensnachteile, ist eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. 

Abschnitt 4 
Zuständigkeit, Aufgabenwahrnehmung und Sonderaufsicht 

§ 26 
Zuständigkeit 

(1) Der Landesbetrieb LGB 

1. 	 erfasst und führt die Geobasisdaten des Raumbezugs sowie 
der Landschaft, 

2.	 stellt Geobasisinformationen bereit, 

3.	 nimmt bezüglich des Geobasisinformationssystems und der 
Geobasisinformationen die Rechte des Landes wahr, 

4. 	 richtet auf Antrag automatisierte Abrufverfahren ein und 
führt eine Liste mit dem Empfänger der Daten sowie dem 
Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 

5. 	beschafft und unterhält die Werkzeuge zur Führung der 
Geobasisdaten und zur Bereitstellung der Geobasisinfor
mationen und für die Katasterbehörden die Mess-, Auswer
te- und sonstigen Informationssysteme, die zur landesein
heitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 erforder
lich sind, 

6.	 erprobt neue Technologien und Verfahren für die landesein
heitliche Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 und beglei
tet deren Einführung, 

7. 	 unterstützt die Katasterbehörden, wenn dies aus überregio
nalen oder aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich er
scheint, 

8.	 führt eine Landesluftbildsammlung mit den Luftbildern, 
Satellitenbildern und sonstigen Fernerkundungsergebnissen, 
die im Auftrag öffentlicher Stellen hergestellt wurden; er 
kann Luftbilder, Satellitenbilder und sonstige Fernerkun
dungsergebnisse von privaten Stellen in die Landesluftbild
sammlung aufnehmen, 

9.	 veröffentlicht zu Beginn jedes Jahres die im laufenden Jahr 
auszuführenden und die angezeigten geplanten Bildflug
vorhaben in einer graphischen Bildflugübersicht und deren 
bekannt gewordenen technischen Daten in einem zugehöri
gen Verzeichnis, 

10. koordiniert die Bildflugvorhaben der öffentlichen Stellen; 
er kann in die Koordinierung auch die Bildflugvorhaben 
privater Stellen einbeziehen. 

(2) Die Katasterbehörden 

1.	 können die Geobasisdaten der Liegenschaften erfassen, Gren
zen ermitteln, Grenzen amtlich bestätigen und Grenzzeichen 
widmen, 

2.	 führen die Geobasisdaten der Liegenschaften, 

3.	 wirken an der Erfassung der Geobasisdaten des Raumbe
zugs und der Landschaft mit, 

4.	 stellen Geobasisinformationen bereit; sie sind berechtigt, 
landesweit Geobasisinformationen der Liegenschaften in 
analoger Form bereitzustellen, sofern sie im automatisier
ten Abrufverfahren auf das Geobasisinformationssystem 
zugreifen. 

(3) Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und 
die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure des Landes 

1.	 erfassen Geobasisdaten der Liegenschaften, ermitteln Gren
zen, bestätigen sie amtlich und widmen Grenzzeichen, 

2. 	 sind berechtigt, Geobasisinformationen der Liegenschaften 
in analoger Form bereitzustellen, sofern sie im automati
sierten Abrufverfahren auf das Geobasisinformationssys
tem zugreifen, 

3. 	 sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz Geobasisinformationen im automatisierten Abrufver
fahren aus dem Geobasisinformationssystem zu entnehmen. 

(4) Die Ämter und amtsfreien Gemeinden sind berechtigt, Geo
basisinformationen der Liegenschaften in analoger Form be
reitzustellen, sofern sie im automatisierten Abrufverfahren auf 
das Geobasisinformationssystem zugreifen. Die Aufgabe nach 
Satz 1 wird als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr
genommen. 

(5) Die Flurneuordnungsverwaltung ist befugt, in Bodenord
nungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz die Geobasisdaten des Raum
bezugs, der Liegenschaften und der Landschaft zu erfassen, 
Grenzen zu ermitteln und amtlich zu bestätigen sowie Grenz
zeichen zu widmen, wenn die Arbeiten von einer Beamtin oder 
einem Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwal
tungsdienstes oder einer oder einem Beschäftigten mit der ent
sprechenden Qualifikation geleitet werden. Sonderregelungen 
für die Wahrnehmung der Vermessungsaufgaben im Zuge der 
Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz und dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz trifft die für die Flurneuord
nung zuständige oberste Landesbehörde im Einvernehmen mit 
der für das amtliche Vermessungswesen zuständigen obersten 
Landesbehörde. 

§ 27 
Katasterbehörden 

(1) Die Aufgaben der Katasterbehörden nehmen die Landkrei
se und kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung wahr. 
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(2) Die Erledigung der fachlichen Aufgaben muss unter der Lei
tung einer Beamtin oder eines Beamten des höheren vermes
sungstechnischen Verwaltungsdienstes oder einer oder eines Be
schäftigten mit der entsprechenden Qualifikation erfolgen. 

§ 28 
Sonderaufsicht 

Die für das amtliche Vermessungswesen zuständige oberste Lan
desbehörde führt die Sonderaufsicht über die Landkreise und 
kreisfreien Städte sowie über die Ämter und amtsfreien Ge
meinden, soweit sie Aufgaben nach § 26 Abs. 4 wahrnehmen. 
§ 121 Abs. 2 bis 4 der Kommunalverfassung des Landes Bran
denburg gilt entsprechend. 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 

§ 29 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. 	 entgegen § 10 Abs. 1, 4 und 6 personenbezogene Daten 
automatisiert abruft, ohne dazu ermächtigt zu sein, 

2. 	 entgegen § 10 Abs. 9 die Veröffentlichung oder Weitergabe 
von Geobasisinformationen an Dritte nicht anzeigt oder 
Geobasisinformationen ohne Hinweis auf das Land Bran
denburg als Inhaber der Rechte an den Geobasisdaten ver
öffentlicht oder weitergibt, 

3. 	 entgegen § 24 Abs. 1 Vermessungsmarken, Grenzzeichen 
oder Sichtzeichen einbringt, verändert oder entfernt, 

4. 	 entgegen § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3 Stand, Erkennbarkeit 
oder Verwendbarkeit von Vermessungsmarken, Grenzzei
chen oder Sichtzeichen gefährdet, 

5. 	 entgegen § 24 Abs. 3 Schutzflächen von Festpunkten nach 
§ 7 überbaut, abträgt oder auf sonstige Weise verändert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Landesbetrieb LGB 
für Ordnungswidrigkeiten in seinem Zuständigkeitsbereich, an
sonsten die Kreisordnungsbehörde. 

§ 30 
Einschränkung des Grundrechts auf Datenschutz 

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf Datenschutz (Ar
tikel 11 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg) einge
schränkt. 

Artikel 2 
Änderung des Brandenburgischen Straßengesetzes 

In § 12 Abs. 2 Satz 3 des Brandenburgischen Straßengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2005, das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 2008 
(GVBl. I S. 266, 316; 2009 S. 151) geändert worden ist, wer
den die Wörter „Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzes“ 
durch die Wörter „Brandenburgischen Geoinformations- und 
Vermessungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung der ÖbVI-Berufsordnung 

Die ÖbVI-Berufsordnung vom 18. Oktober 2000 (GVBl. I 
S. 142), die zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 17. De
zember 2003 (GVBl. I S. 298, 310) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 Rechtsstellung“. 

2. 	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In der Überschrift werden die Wörter „und Aufgaben“ 
gestrichen. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Zulassung berechtigt zur Führung der Berufs
bezeichnung ‘Öffentlich bestellter Vermessungsingeni
eur’ oder ‘Öffentlich bestellte Vermessungsingenieu
rin’ bei Tätigkeiten auf allen Gebieten des Vermes
sungswesens. Daneben dürfen Bezeichnungen, die auf 
eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst oder eine 
frühere Berufstätigkeit hinweisen, nicht geführt wer
den. Bei der Vornahme von Amtshandlungen nach den 
§§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenburgischen Geoinfor
mations- und Vermessungsgesetzes ist die Berufsbe
zeichnung zu führen.“ 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird jeweils die Angabe „Absatz 2 Nr. 1 und 2“ 
durch die Angabe „Absatz 2 Satz 3“ ersetzt. 

3. 	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe „§ 1“ 
durch die Angabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des 
Brandenburgischen Geoinformations- und Vermes
sungsgesetzes“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1“ durch die An
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gabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenburgi
schen Geoinformations- und Vermessungsgeset
zes“ und werden die Wörter „Vorbereitung, Aus
führung und Auswertung örtlicher Liegenschafts
vermessungen“ durch die Wörter „Erfassung der 
Geobasisdaten der Liegenschaften“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 bis 3 des Ver
messungs- und Liegenschaftsgesetzes“ durch die An
gabe „§ 26 Abs. 2, 3 oder Absatz 5 des Brandenburgi
schen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ er
setzt. 

4.	 § 3 wird wie folgt geändert: 

In Nummer 5 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch die An
gabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ ersetzt. 

5. 	 § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch die Angabe 
„den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenburgischen Geoin
formations- und Vermessungsgesetzes“ ersetzt. 

6.	 § 10 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch 
die Angabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenbur
gischen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ 
ersetzt. 

b)	 In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch die 
Angabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenburgi
schen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ er
setzt. 

c)	 In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch 
die Angabe „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Brandenbur
gischen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ 
ersetzt. 

7.	 § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 werden die Wörter „der Landesvermessung 
und dem Liegenschaftskatasters“ durch die Wörter „dem 
amtlichen Vermessungswesen“ ersetzt. 

b)	 Satz 3 wird aufgehoben. 

8.	 In § 17 Abs. 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2 Nr. 3“ durch die 
Angabe „§ 1 Abs. 2“ ersetzt. 

9. 	 § 19 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 2 wird das Komma durch einen Punkt er
setzt. 

b)	 Nummer 3 wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Änderung der ÖbVI-Geschäftsabschlussverordnung 

§ 1 der ÖbVI-Geschäftsabschlussverordnung vom 29. Septem
ber 2001 (GVBl. II S. 622), die durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I S. 298, 310) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 der ÖbVI-Berufsordnung“ 
werden durch die Wörter „den §§ 20 und 26 Abs. 3 des Branden
burgischen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung der Zulassungsprüfungsverordnung-ÖbVI 

§ 7 Nr. 2 der Zulassungsprüfungsverordnung-ÖbVI vom 6. No
vember 2000 (GVBl. II S. 414) wird wie folgt gefasst: 

„2. mindestens sechs Jahre, davon drei Jahre im Land Bran
denburg, bei einem Aufgabenträger nach § 26 Abs. 2, 3 
oder Absatz 5 des Brandenburgischen Geoinformations
und Vermessungsgesetzes an Aufgaben nach § 26 Abs. 3 
des Brandenburgischen Geoinformations- und Vermessungs
gesetzes beteiligt gewesen ist sowie vorwiegend und er
folgreich an der Erfassung der Geobasisdaten der Liegen
schaften mitgewirkt hat.“ 

Artikel 6 
Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

In § 68 Abs. 3 Satz 3 der Brandenburgischen Bauordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl. I 
S. 226) wird die Angabe „§ 15 des Vermessungs- und Liegen
schaftsgesetzes“ durch die Angabe „§ 23 des Brandenburgi
schen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2009 in Kraft. Gleichzeitig treten 

1.	 das Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1997 (GVBl. 1998 I 
S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28. Juni 2006 (GVBl. I S. 74, 76), 

2.	 die Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzzuständigkeits
verordnung vom 29. Dezember 1994 (GVBl. 1995 II S. 74), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2001 (GVBl. I S. 244, 246), 

3.	 die Liegenschaftskataster-Datenübermittlungsverordnung 
vom 17. Dezember 1997 (GVBl. 1998 II S. 13), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 28. August 2003 (GVBl. II 
S. 482), 
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4.	 die Offenlegungsverordnung vom 17. Februar 1999 
(GVBl. II S. 130) und 

5.	 die Liegenschaftsvermessungsverordnung vom 18. Februar 
1999 (GVBl. II S. 130) 

außer Kraft. 

Potsdam, den 27. Mai 2009 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Gesetz

zur Änderung des Brandenburgischen Abfallgesetzes


und des Brandenburgischen Gesetzes über

die Umweltverträglichkeitsprüfung


Vom 27. Mai 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Abfallgesetzes 

Das Brandenburgische Abfallgesetz vom 6. Juni 1997 (GVBl. I 
S. 40), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 23. Sep
tember 2008 (GVBl. I S. 202, 209) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz 
(BbgAbfBodG)“. 

2.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 (weggefallen)“. 

b) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 (weggefallen)“. 

c) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 (weggefallen)“. 

d) Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14	 Organisation der Entsorgung gefährlicher Ab
fälle“. 

e) 	 Nach der Angabe zu § 14 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ 15	 Verordnungsermächtigung, Kosten“. 

f) 	 Die bisherige Angabe zu § 15 wird gestrichen. 

g)	 Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16	 Abfallkataster“. 

h)	 Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20	 (weggefallen)“. 

i)	 Die Überschrift zu Abschnitt 6 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 6 
Pflichten der öffentlichen Hand in der Abfallwirt
schaft“. 

j)	 Die Überschrift zu Abschnitt 7 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 7 
Bodenschutz und Altlasten“. 

k)	 Die Angaben zu den §§ 29 bis 39 werden wie folgt ge
fasst: 

„§ 29	 Boden- und Altlasteninformationen 
§ 30 Behördliche Befugnisse bei schädlichen Boden

veränderungen 
§ 31 Anzeige-, Mitwirkungs- und Duldungspflich

ten, Betretungsrecht 
§ 32 Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen (zu § 10 

Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes) 
§ 33 Haftungsfreistellung 
§ 34 Sachverständige und Untersuchungsstellen (zu 

§ 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes) 
§ 35 (weggefallen) 
§ 36 (weggefallen) 
§ 37 (weggefallen) 
§ 38 (weggefallen) 
§ 39 (weggefallen)“. 

l)	 Die Überschrift zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 
Veröffentlichung von Informationen“. 

m) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40	 (weggefallen)“. 

n)	 Die Angaben zu den §§ 42 bis 47 werden wie folgt ge
fasst: 

„§ 42 Behördenaufbau und Zuständigkeiten 
§ 43 Ordnungsbehördliche Befugnisse und Aufsicht 
§ 44 (weggefallen) 
§ 45 (weggefallen) 
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§ 46 (weggefallen) 
§ 47 (weggefallen)“. 

o) 	 Die Angaben zu den §§ 51 bis 53 werden wie folgt ge
fasst: 

„§ 51 (weggefallen)

§ 52 (weggefallen)

§ 53 (weggefallen)“.


3.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Förderung einer ab
fallarmen Kreislaufwirtschaft und die Sicherung der 
umweltverträglichen Abfallbeseitigung sowie die För
derung einer nachhaltigen Sicherung oder Wiederher
stellung der Funktionen des Bodens.“ 

b) 	 Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dabei ist der Schutz der Atmosphäre und die Vorsorge 
für die Folgen der globalen Klimaerwärmung besonders 
zu berücksichtigen.“ 

4.	 Dem § 2 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ebenso sind die Gewerbeämter verpflichtet, den öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern für deren Aufgaben
wahrnehmung unentgeltlich die Grunddaten über Gewer
bebetriebe zur Verfügung zu stellen.“ 

5.	 § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 
Pflichten der öffentlich-rechtlichen 


Entsorgungsträger


(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nehmen 
die ihnen nach § 15 des Kreislaufwirtschafts- und Abfall
gesetzes obliegenden Entsorgungspflichten wahr, zu denen 
auch Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen, das Einsammeln und Befördern von Abfällen so
wie Planung, Errichtung, Betrieb und Nachrüstung sowie 
Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen gehören. 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger fördern und 
unterstützen die Ziele dieses Gesetzes. Dies gilt insbeson
dere für die ihnen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Ab
fallgesetz obliegende Abfallberatung. 

(3) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfassen 
und behandeln Abfälle getrennt, soweit dies zur schadlosen 
und möglichst hochwertigen Verwertung oder umweltver
träglichen Abfallbeseitigung erforderlich ist. Dies gilt auch 
für gefährliche Abfälle aus privaten Haushaltungen. Die öf
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben gefährliche 
Abfälle zur Beseitigung aus anderen Bereichen anzuneh
men, soweit sie beim Abfallerzeuger in geringen Mengen 

anfallen. Für diese Abfälle gelten die Andienungspflichten 
nach der aufgrund von § 15 Absatz 1 erlassenen Rechtsver
ordnung entsprechend. 

(4) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können 
ihre Pflichten auf andere Aufgabenträger wechselseitig ganz 
oder teilweise übertragen oder zu deren Wahrnehmung an
derweitige organisationsrechtliche Entscheidungen treffen, 
wie die Bildung von Zusammenschlüssen. Das Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg fin
det Anwendung.“ 

6. 	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „keine andere Per
son oder öffentlich-rechtliche Körperschaft“ durch die 
Wörter „keine natürliche oder juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 werden die Wörter „die Ämter 
für Forstwirtschaft“ durch die Wörter „den 
Landesbetrieb Forst Brandenburg“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 
angefügt: 

„4. die Straßenbaulastträger für die Straßen 
außerhalb der geschlossenen Ortslage für 
ihre Verkehrssicherungs- und Unterhal
tungspflichten.“ 

bb) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Träger der Straßenbaulast sollen darüber hi
naus herrenlose Abfälle auf Straßengrundstücken 
außerhalb der geschlossenen Ortslage nach besten 
Kräften einsammeln. Bei Abfällen, die der Entsor
gungspflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
trägers unterliegen, ist dieser zur unentgeltlichen 
Annahme an einem zwischen den Beteiligten abge
stimmten Ort verpflichtet.“ 

c)	 Absatz 3 wird aufgehoben. 

d)	 Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1 wird die Angabe 
„Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 und des Absatzes 3“ 
durch die Angabe „Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1 bis 4“ 
ersetzt. 

7. 	 § 5 wird aufgehoben. 

8. 	 § 6 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in ihrem“ durch 
die Wörter „für ihr“ ersetzt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 9. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Abfallwirtschaftskonzept enthält eine Über „§ 7 
sicht über den Stand der öffentlichen Abfallentsorgung Kommunale Abfallbilanz 
und ist Planungsgrundlage der kommunalen Abfall
wirtschaft. Es enthält mindestens Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erstellen jähr

lich bis zum 1. April jeweils für das vorhergehende Kalen
1. Angaben über Art, Menge, Herkunftsbereich sowie derjahr eine Abfallbilanz über Art, Menge, Herkunft und 

Verwertung oder Beseitigung der in ihrem Entsor- Verbleib der in ihrem Gebiet angefallenen und von ihnen 
gungsgebiet gegenwärtig und voraussichtlich in den entsorgten Abfälle sowie über deren Verwertung oder Be
nächsten zehn Jahren anfallenden und ihrer Entsor seitigung. In die Abfallbilanz ist ein Vergleich mit den in 
gungspflicht unterliegenden Abfälle, dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept festgelegten Zie

len der Abfallwirtschaft sowie den entsprechenden Anga
2. die Darstellung der getroffenen und geplanten Maß ben der Abfallbilanz des Vorjahres aufzunehmen. Die Ab

nahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseiti fallbilanz wird der obersten Abfallwirtschaftsbehörde vor
gung von Abfällen unter Berücksichtigung der Zwe gelegt und unter Nutzung der Möglichkeiten der elektroni
cke und Ziele nach § 1 und wie diese Maßnahmen schen Kommunikation und des Internet öffentlich zugäng
überwacht werden sollen, lich gemacht.“ 

3. die begründete Festlegung der Abfälle, die durch 10. § 8 wird wie folgt geändert: 
Satzung von der Entsorgungspflicht ausgeschlos
sen werden sollen, a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

4. Angaben über beabsichtigte Maßnahmen zur Pla
nung, Errichtung und wesentlichen Änderung so

„(2) Soweit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
das Benutzungsverhältnis nicht privatrechtlich regelt, 

wie Stilllegung, Sicherung und Rekultivierung der 
erforderlichen Abfallentsorgungsanlagen, 

muss die Satzung insbesondere Regelungen enthalten 
zur Art und Weise, Ort und Zeit der Überlassung von 
Abfällen. Daneben soll die Satzung geeignete Anforde

5. die nachvollziehbare Darstellung einer zehnjähri rungen zur Durchsetzung einer umweltverträglichen 
gen Entsorgungssicherheit für die Abfallbeseitigung, und den Zielen dieses Gesetzes entsprechenden Abfall

entsorgung enthalten. Für bestimmte Entsorgungsge
6. eine Zeitplanung und eine Wirtschaftlichkeitsbe biete oder -bereiche kann die Satzung auch die Durch

trachtung zu den geplanten Maßnahmen, insbeson führung befristeter Versuche vorsehen.“ 
dere zu den geschätzten Bau- und Betriebskosten 
der zur Entsorgung erforderlichen Abfallentsor b) In Absatz 3 wird die Angabe „100 000 Deutsche Mark“ 
gungsanlagen.“ durch die Angabe „50 000 Euro“ ersetzt. 

c) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Über das Ergebnis des Beteiligungsprozesses wird die 
Öffentlichkeit unterrichtet und das Abfallwirtschafts

„(4) Die Satzung ist über das Internet zugänglich zu 
machen.“ 

konzept öffentlich bekannt gemacht. Im Aufstellungs
verfahren sind die Möglichkeiten der elektronischen 11. § 9 wird wie folgt geändert: 
Kommunikation und des Internet zu nutzen. Die Anfor
derungen zur Strategischen Umweltprüfung nach dem a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 8 Abs. 2 Satz 4“ 
Brandenburgischen Gesetz über die Umweltverträg durch die Angabe „§ 8 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt. 
lichkeitsprüfung bleiben unberührt.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
d) In Absatz 4 werden die Wörter „Kreistages oder des 

entsprechenden“ gestrichen. „(3) Mit dem Gebührenmaßstab sollen Anreize zur Ver
meidung und Verwertung von Abfällen geschaffen wer-

e) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: den.“ 

„Sofern ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger Ent c) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 
sorgungsaufgaben auf Gemeinden übertragen hat, kön
nen die erforderlichen Festlegungen zur Umsetzung „(4) Wird das Einsammeln, Befördern oder die weitere 
des Abfallwirtschaftskonzeptes durch die Gemeinde in Entsorgung auf eine andere Körperschaft oder Anstalt 
das Abfallwirtschaftskonzept aufgenommen werden.“ übertragen, so rechnen die daraus entstehenden Kosten 

zu den ansatzfähigen Kosten bei der Gebührenerhe
f) Die Absätze 7 bis 9 werden aufgehoben. bung. 
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(5) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ge
währen Zugang zu vorliegenden Informationen über 
Aufwendungen für ihre Deponien. Hierzu ist das Lan
desumweltamt Brandenburg für nach § 36d Absatz 3 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes übermittel
te Informationen ebenso verpflichtet. Die Gebühren
satzung wird auch über das Internet zugänglich ge
macht.“ 

12. Die §§ 11 und 12 werden aufgehoben. 

13. § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 
Organisation der Entsorgung gefährlicher Abfälle 

(1) Das für Abfallwirtschaft zuständige Mitglied der Lan
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit den für Inneres und Finanzen zuständi
gen Mitgliedern der Landesregierung eine zentrale Ein
richtung zu bestimmen, die insbesondere die Organisation 
der Entsorgung von gefährlichen Abfällen, die im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes erzeugt oder entsorgt werden, 
durchführt. Die Organisationsform sowie die Zusammen
setzung und Fach- und Sachkunde der Organe und Mitar
beiter dieser zentralen Einrichtung müssen Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten. Der zentralen 
Einrichtung können hoheitliche Aufgaben im Zusammen
hang mit der Organisation der Entsorgung von gefährlichen 
Abfällen und nach § 15 Absatz 2 übertragen werden. 

(2) Die zentrale Einrichtung unterliegt bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben der Fachaufsicht der obersten Abfall
wirtschaftsbehörde. 

(3) Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben zur Organisation der Entsorgung von gefährlichen Ab
fällen erteilt die zentrale Einrichtung Auskünfte über vor
handene geeignete Abfallentsorgungsanlagen. Die zentrale 
Einrichtung stellt zu den andienungspflichtigen Abfällen 
Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen auf. 

(4) Soweit dies aus abfallwirtschaftlichen Gründen zweck
mäßig erscheint, kann als zentrale Einrichtung im Sinne 
des Absatzes 1 auch eine Einrichtung bestimmt werden, die 
zugleich für das Land Berlin tätig wird.“ 

14. Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt: 

„§ 15 
Verordnungsermächtigung, Kosten 

(1) Das für Abfallwirtschaft zuständige Mitglied der Lan
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung das Verfahren bei der zentralen Ein
richtung zu regeln. Durch diese Verordnung können insbe
sondere 

1.	 die entsorgungspflichtigen Erzeuger und Besitzer ge
fährlicher Abfälle, Dritte oder Entsorgungsträger ver

pflichtet werden, diese Abfälle der zentralen Einrich
tung anzudienen, 

2.	 die in Nummer 1 genannten Personen verpflichtet wer
den, die angedienten Abfälle nur einer von der zentra
len Einrichtung zugewiesenen Abfallentsorgungsanla
ge zuzuführen, 

3.	 für andienungspflichtige Abfälle, soweit die Nachweise 
durch die Einsammler und Beförderer geführt werden, 
die Andienungspflichten der in Nummer 1 genannten 
Personen auf die Einsammler und Beförderer übertra
gen werden, 

4.	 Zuweisungen nach Nummer 2 davon abhängig ge
macht werden, dass die Abfallentsorgung ordnungsge
mäß durchgeführt wird und den gesetzlichen Zielen der 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie der Abfallwirt
schaftsplanung entspricht, 

5.	 die in Nummer 1 genannten Personen verpflichtet wer
den, der zentralen Einrichtung Auskünfte im Sinne des 
§ 40 Absatz 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge
setzes zu erteilen und Analysen zur Beurteilung der an
gedienten Abfälle zu erstellen oder auf eigene Kosten 
durch Dritte erstellen zu lassen, 

6.	 Betreiber von Abfallentsorgungsanlagen verpflichtet 
werden, keine andienungspflichtigen Abfälle ohne Zu
weisung anzunehmen, 

7.	 die zentrale Einrichtung ermächtigt werden, unter ent
sprechender Anwendung von § 25 auf Kosten der in 
Nummer 1 genannten Personen den angedienten Abfäl
len Proben zu entnehmen oder entnehmen zu lassen, 

8.	 die zentrale Einrichtung ermächtigt werden, den in Num
mer 1 genannten Personen aufzugeben, wie Abfälle der 
zugewiesenen Abfallentsorgungsanlage zuzuführen sind, 
insbesondere eine Vorbehandlung der Abfälle zu ver
langen, 

9.	 die Anforderungen an die nach § 14 Absatz 3 Satz 2 
aufzustellenden Abfallwirtschaftskonzepte und -bilan
zen bestimmt werden, 

10. besondere Bestimmungen zur Nachweisführung über 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen festge
legt werden, soweit das Land hierzu befugt ist und es 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der der zentralen Ein
richtung übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Soweit Erzeuger oder Besitzer von Abfällen diese in eige
nen, in einem engen räumlichen und betrieblichen Zu
sammenhang stehenden Anlagen entsorgen, bestehen keine 
Andienungspflichten. 

(2) Der zentralen Einrichtung können weitere abfallrechtli
che Aufgaben zugewiesen werden, die im Zusammenhang 
mit folgenden Aufgaben stehen: 

1.	 der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen, 
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2.	 der abfallrechtlichen Nachweisführung oder 

3.	 der Entscheidung über Transportgenehmigungen und 
Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte. 

Absatz 1 und § 42 gelten entsprechend. 

(3) Die zentrale Einrichtung erhebt für die ihr bei der Auf
gabenerfüllung entstehenden Verwaltungsaufwendungen Ge
bühren und Auslagen nach dem Kostendeckungsgrundsatz. 
Das für Abfallwirtschaft zuständige Mitglied der Landesre
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein
vernehmen mit den für Finanzen und für Inneres zuständi
gen Mitgliedern der Landesregierung die gebührenpflichti
gen Tatbestände nach Satz 1, die Gebührenhöhe, die Gebüh
ren für den Erlass von Widerspruchsbescheiden, die Entste
hung und Fälligkeit der Kostenschuld, die Zahlung von Vor
schüssen und die Forderung von Sicherheitsleistungen so
wie die Wahrnehmung vollstreckungsrechtlicher Aufgaben 
näher zu bestimmen. Soweit in der Rechtsverordnung nach 
Satz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist, gilt das Gebüh
rengesetz für das Land Brandenburg und die Gebührenord
nung des für Abfallwirtschaft zuständigen Mitglieds der 
Landesregierung. Die Gebühr kann nach festen Sätzen, 
Rahmensätzen oder nach einem Prozentsatz der Entsor
gungskosten bemessen werden. Soweit Abfälle an eine Ent
sorgungsanlage in einem anderen Land zugewiesen werden 
und dort ebenfalls Entgelte erhoben werden, ist eine Dop
pelbelastung des Andienungspflichtigen auszuschließen.“ 

15. Der bisherige § 15 wird aufgehoben. 

16. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 
Abfallkataster 

Das Landesumweltamt Brandenburg erstellt und unterhält 
ein Abfallkataster für das Land Brandenburg. Erfasst wer
den dort die Abfälle nach Art, Menge, Entstehungsort, Art 
der Verwertung oder Beseitigung und Verbleib sowie die 
technischen Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und 
Beseitigung und die Verfügbarkeit von Entsorgungskapazi
täten. Zu diesem Zweck erhält das Landesumweltamt Bran
denburg die erforderlichen Auskünfte über vorliegende Er
kenntnisse von Behörden oder Einrichtungen des Landes, 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden, juristischen Perso
nen im Anteilseigentum der jeweiligen Körperschaften, den 
Auskunftspflichtigen im Sinne des Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetzes und den Herstellern oder Vertreibern, 
die Abfälle zurücknehmen. Das Landesumweltamt Branden
burg seinerseits erteilt den zur Abfallentsorgung Verpflich
teten Auskünfte über vorliegende Erkenntnisse zur Vermei
dung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie zu 
Entsorgungskapazitäten.“ 

17. § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Durch die oberste Abfallwirtschaftsbehörde ist nach 

überörtlichen Gesichtspunkten ein Abfallwirtschafts
plan aufzustellen. Der Abfallwirtschaftsplan kann in 
Form sachlicher oder regionaler Teilpläne aufgestellt und 
öffentlich bekannt gemacht werden.“ 

b) 	 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit in einem Abfallwirtschaftsplan geeignete Flä
chen für Abfallbeseitigungsanlagen ausgewiesen wer
den sollen und sonstige Rechtsvorschriften hierfür be
sondere Anforderungen enthalten, sind diese bei der 
Aufstellung des Abfallwirtschaftsplanes zu beachten.“ 

c) 	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Beim Verfahren zur Aufstellung und Änderung des 
Abfallwirtschaftsplanes ist der Planentwurf öffentlich 
bekannt zu machen und eine angemessene Zeit auszu
legen, die einen Monat nicht unterschreiten sollte. Auf 
die Gelegenheit zur Stellungnahme ist hinzuweisen. 
Neben der Öffentlichkeit sind bei der Planaufstellung 
und Änderung des Abfallwirtschaftsplanes insbesonde
re die Entsorgungsträger, kommunale Behörden und 
Spitzenverbände, anerkannte Vereinigungen nach dem 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und benachbarte Länder, 
insbesondere das Land Berlin, zu beteiligen. Die einge
gangenen Stellungnahmen sind bei der Entscheidung 
über die Planaufstellung oder -änderung zu berücksich
tigen. Der Abfallwirtschaftsplan ist öffentlich bekannt 
zu machen; darüber hinaus sind die Möglichkeiten des 
Internet zu nutzen, um die Öffentlichkeit vom Ergebnis 
der Planung zu unterrichten. Die Anforderungen zur 
Strategischen Umweltprüfung nach dem Brandenbur
gischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü
fung sind zu beachten.“ 

d)	 Absatz 4 wird aufgehoben. 

e) 	 Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz 1 werden die Wör
ter „zuständigen Ministers“ durch die Wörter „zustän
digen Mitglieds der Landesregierung“ ersetzt. 

f) 	 Absatz 6 wird Absatz 5. 

g)	 Absatz 7 wird aufgehoben. 

18. In § 18 Absatz 1 werden jeweils die Angaben „§ 17 Abs. 5“ 
durch die Angabe „§ 17 Absatz 4“ ersetzt. 

19. § 20 wird aufgehoben. 

20. § 24 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„(1) Die für den Vollzug des Abfallrechts zuständigen 
Behörden können im Einzelfall die erforderlichen An
ordnungen treffen, um eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Abfall
rechts abzuwehren, soweit eine solche Befugnis nicht 
in anderen abfallrechtlichen Vorschriften enthalten ist. 
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(2) Wird eine Abfalldeponie ohne die erforderliche Zu
lassung oder entgegen einer Anordnung oder Auflage 
errichtet, betrieben oder geändert, so kann die zustän
dige Behörde die Einstellung der Bauarbeiten, die teil
weise oder vollständige Beseitigung der Anlage anord
nen, den Betrieb untersagen oder verlangen, dass ein 
Zulassungsantrag gestellt wird.“ 

b) 	 Absatz 3 wird aufgehoben. 

c)	 Absatz 4 wird Absatz 3. 

d) 	 In § 25 Absatz 2 wird die Angabe „§ 24 Abs. 4“ durch 
die Angabe „§ 24 Absatz 3“ ersetzt. 

21. § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 
Duldungspflichten und Entschädigung 

(1) Eigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt von 
Grundstücken im Einwirkungsbereich von Deponien und 
stillgelegten Deponien sind verpflichtet, notwendige Maß
nahmen zur Überwachung, zur Rekultivierung und sonsti
ge Maßnahmen zur Vermeidung der Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu dulden und den Zugang zum 
Grundstück zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Erkun
dung geeigneter Standorte für Abfallverwertungsanlagen. 
Zuvor sollen die Grundstückseigentümer und Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt jeweils benachrichtigt werden. 

(2) Entstehen durch Maßnahmen nach Absatz 1 Vermögens
schäden, haben Eigentümer und Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt Anspruch auf Ersatz in Geld. Bei der Inanspruch
nahme nicht verantwortlicher Personen gilt das Ordnungs
behördengesetz entsprechend. Leistet das Land Ersatz in 
Geld im Zusammenhang mit der Erkundung geeigneter 
Standorte, so hat der Vorhabensträger, für den diese durch
geführt wird, dem Land diese Aufwendungen zu erstatten. 

(3) Hat sich durch eine Maßnahme nach Absatz 1 der Wert 
des betreffenden Grundstücks wesentlich erhöht, so kann 
diejenige Behörde, auf deren Kosten diese Maßnahme 
durchgeführt wurde, vom Eigentümer einen Ausgleich in 
Geld verlangen.“ 

22. Die Überschrift zu Abschnitt 6 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 6 
Pflichten der öffentlichen Hand 

in der Abfallwirtschaft“. 

23. Die Überschrift zu Abschnitt 7 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 7 
Bodenschutz und Altlasten“. 

24. Die §§ 29 bis 34 werden wie folgt gefasst: 

„§ 29 
Boden- und Altlasteninformationen 

(1) Im Land Brandenburg wird ein Bodeninformationssys

tem, bestehend aus den Fachinformationssystemen Boden
schutz, Bodengeologie und dem Fachinformationssystem 
Altlasten, geführt. In diesem werden Daten gespeichert, die 
für die Aufgabenerfüllung nach dem Bundes-Bodenschutz
gesetz, nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Umweltrahmenge
setzes, nach diesem Gesetz sowie für staatliche und kom
munale Planungen erforderlich sind. Das Landesumwelt
amt Brandenburg führt das Fachinformationssystem Bo
denschutz und das Fachinformationssystem Altlasten. Das 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe des Lan
des Brandenburg führt das Fachinformationssystem Bo
dengeologie. 

(2) Im Fachinformationssystem Bodenschutz werden Da
ten von Untersuchungen über Zustand, Funktionen, nicht
stoffliche Gefährdungen, Nutzungen des Bodens und Schutz
maßnahmen für den Boden sowie die Informationen aus 
der Dauerbeobachtung und der Bodenprobenbank erfasst. 
Im Fachinformationssystem Bodengeologie werden boden
horizont- und flächenbezogene Daten zu Eigenschaften und 
Merkmalen von Böden und ihren Substraten erfasst. 

(3) Die zuständigen Behörden erheben und erfassen Infor
mationen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten, so
weit sie für die in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich 
sind, in einem Kataster. Die Daten umfassen die erforder
lichen Angaben für die Beurteilung und Dokumentation 
des Einzelfalls, einschließlich personenbezogener Daten. 
Die Daten werden im Fachinformationssystem Altlasten lan
desweit zusammengeführt, kartographisch dargestellt und 
bewertet. 

(4) Vorhandene Daten über Altablagerungen und Altstand
orte, die nach der Bewertung durch die zuständige Behörde 
die Voraussetzungen des § 2 Absatz 5 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes nicht oder nicht mehr erfüllen, kön
nen mit besonderer Kennzeichnung weitergeführt werden, 
soweit dies für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben erfor
derlich ist. 

(5) Die zuständigen Behörden übermitteln Boden- und Alt
lasteninformationen an andere Behörden, soweit diese die 
Informationen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigen. 

(6) Die Behörden und Einrichtungen des Landes und die 
Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, bei 
ihnen vorliegende Informationen, die zum Aufbau und zur 
Unterhaltung des Bodeninformationssystems erforderlich 
sind, an die zuständigen Stellen zu übermitteln. Satz 1 gilt 
entsprechend für juristische Personen, die sich im Eigen
tum oder im Anteilseigentum des Landes oder der Gemein
den und Gemeindeverbände befinden. 

§ 30 
Behördliche Befugnisse 

bei schädlichen Bodenveränderungen 

(1) Bei schädlichen Bodenveränderungen, von denen auf
grund von Art, Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in 
besonderem Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder er
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hebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allge
meinheit ausgehen, kann die zuständige Behörde Sanie
rungsuntersuchungen, die Erstellung von Sanierungsplä
nen und die Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen 
verlangen. Die §§ 13 bis 15 und 24 des Bundes-Boden
schutzgesetzes und aufgrund von § 13 Absatz 1 Satz 2 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes erlassene Rechtsverordnun
gen gelten entsprechend. 

(2) Die zuständigen Behörden können für Verdachtsflächen 
und schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes Erhebungen durchführen und Katas
ter erstellen. § 29 Absatz 3 bis 6 gilt entsprechend. 

§ 31 
Anzeige-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten,


Betretungsrecht


(1) Die in § 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzge
setzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete An
haltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenver
änderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behör
de anzuzeigen. Die Anzeigepflicht nach Satz 1 entfällt, wenn 
die anzeigende Person sich selbst oder einen der in § 383 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(2) Die in § 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzge
setzes genannten Personen sind verpflichtet, der zuständi
gen Behörde und deren Beauftragten zur Wahrnehmung der 
Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, diesem 
Gesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechts
verordnungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen zur Einsicht vorzulegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Eigentümer und Betreiber von Anlagen sowie der Grund
stückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt 
über ein Grundstück sind verpflichtet, den zuständigen Be
hörden und deren Beauftragten zur Wahrnehmung der Auf
gaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, nach diesem 
Gesetz oder der aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsverordnungen den Zutritt zu Grundstücken zu ge
währen, das Betreten von Geschäfts- oder Betriebsgrund
stücken und -räumen während der üblichen Geschäfts- oder 
Betriebszeiten und die Vornahme von Ermittlungen, insbe
sondere die Entnahme von Proben zu gestatten und die Ein
richtung von Messstellen zu dulden. Zur Verhütung von 
dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord
nung ist der Zutritt zu Wohnräumen sowie zu Geschäfts
oder Betriebsgrundstücken und -räumen auch außerhalb 
der üblichen Geschäfts- oder Betriebszeit und die Vornah
me von Ermittlungen in diesen Räumen zu gewähren. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes, Artikel 15 der Verfassung des Landes 
Brandenburg) wird insoweit eingeschränkt. Satz 1 gilt auch 
für Eigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt im 
Einwirkungsbereich von Deponien, Altlasten und sonsti
gen schädlichen Bodenveränderungen. 

(4) Die Betroffenen nach § 12 des Bundes-Bodenschutzge
setzes sind verpflichtet, die nach § 9 Absatz 2 Satz 1 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes angeordneten Untersuchun
gen sowie die nach § 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
erforderlichen Sanierungs-, Schutz- und Beschränkungs
maßnahmen des Verpflichteten oder der zuständigen Be
hörde zu dulden. 

(5) Soweit Grundstückseigentümer oder Inhaber der tat
sächlichen Gewalt über ein Grundstück zur Duldung von 
Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 verpflichtet sind, 
ist ihnen ein dadurch entstandener oder entstehender Scha
den durch den zur Durchführung der Maßnahmen Ver
pflichteten zu erstatten. Bei behördlichen Maßnahmen rich
tet sich der Anspruch nach den §§ 38 bis 42 des Ordnungs
behördengesetzes. Anspruchsberechtigt ist nicht, wer gleich
zeitig Verpflichteter nach § 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes ist oder Anlass zu den behördlichen 
Maßnahmen gegeben hat. 

§ 32 
Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen 

(zu § 10 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes) 

(1) Anordnungen zur Beschränkung der land- und forst
wirtschaftlichen Bodennutzung sowie zur Bewirtschaftung 
von Böden nach § 10 des Bundes-Bodenschutzgesetzes in 
Verbindung mit § 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes, die 
zu einer Ausgleichspflicht führen können, bedürfen der Zu
stimmung der obersten Bodenschutzbehörde. Ausgenom
men sind Maßnahmen bei Gefahr im Verzuge. In den Fäl
len des Satzes 2 ist die oberste Bodenschutzbehörde unver
züglich zu benachrichtigen. 

(2) Der Ausgleich nach § 10 Absatz 2 des Bundes-Boden
schutzgesetzes erfolgt auf Antrag. Die Anträge sind bei der 
zuständigen Behörde spätestens bis zum 31. März des Fol
gejahres für Ausgleichsansprüche des Vorjahres zu stellen. 
Der Ausgleich wird jährlich für Ansprüche aus dem Vorjahr 
gewährt. 

(3) Anspruchsberechtigt ist nur, wer nicht Verursacher der 
schädlichen Bodenveränderung ist und zum Zeitpunkt der 
Anordnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Eigentümer der 
betroffenen Fläche ist, dessen Gesamtrechtsnachfolger so
wie der rechtmäßige Nutzer während der Laufzeit seines 
Nutzungsvertrages. Der Antragsteller ist zur Minderung der 
wirtschaftlichen Nachteile verpflichtet, zumutbare innerbe
triebliche Anpassungsmaßnahmen, insbesondere betriebs
wirtschaftlich sinnvolle Produktionsumstellungen, vorzu
nehmen. Ein Anspruch besteht nicht, soweit die wirtschaft-
lichen Nachteile durch andere Leistungen aus öffentlichen 
Haushalten oder von Dritten ausgeglichen werden. Der Aus
gleichsbetrag wird durch die zuständige Behörde mit Zu
stimmung der obersten Bodenschutzbehörde festgesetzt. 
Zahlungsverpflichtet ist das Land Brandenburg, vertreten 
durch die oberste Bodenschutzbehörde. 

(4) Die zuständige Behörde kann von den Anspruchsberech
tigten die zur Festsetzung des Ausgleichs erforderlichen 
Auskünfte und Einsicht in die Betriebsunterlagen verlangen. 
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(5) Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordent
lichen Gerichten offen. 

§ 33 
Haftungsfreistellung 

(1) Die Verantwortlichkeit für vor dem 1. Juli 1990 durch 
den Betrieb einer Anlage oder die Benutzung von Grund
stücken verursachte Schäden entfällt in dem Umfang, in 
dem die betreffende Person durch die zuständige Behörde 
auf Grundlage von Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Umweltrah
mengesetzes freigestellt worden ist. 

(2) Ist eine vollumfängliche oder teilweise Haftungsfrei
stellung von der Verantwortung oder nur der Kostenlast im 
Sinne des Absatzes 1 erfolgt, so bedürfen Verwaltungsakte, 
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und sonstige Maß
nahmen der zuständigen Behörden, die den Gegenstand der 
Freistellung berühren, des Einvernehmens derjenigen obers
ten Landesbehörde, die auch zur Erteilung des Einverneh
mens zur Haftungsfreistellung zuständig ist. Ausgenom
men sind Maßnahmen bei Gefahr im Verzuge. In den Fäl
len des Satzes 2 ist die Einvernehmensbehörde unverzüg
lich zu benachrichtigen. 

§ 34 
Sachverständige und Untersuchungsstellen 
(zu § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes) 

(1) Das für den Bodenschutz zuständige Mitglied der Lan
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Anforderungen an die Sachkunde, Zuverlässigkeit und ge
rätetechnische Ausstattung der Sachverständigen und Unter
suchungsstellen, die Aufgaben nach dem Bundes-Boden
schutzgesetz oder nach diesem Gesetz wahrnehmen, zu re
geln. In der Rechtsverordnung können auch das Verfahren 
zum Nachweis der Anforderungen, die Art und der Umfang 
der von den Sachverständigen und Untersuchungsstellen 
wahrzunehmenden Aufgaben, die Vorlage der Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit sowie die von Sachverständigen oder den 
Leitern von Untersuchungsstellen zu erfüllenden persön
lichen Voraussetzungen und sonstige bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit einzuhaltende Verpflichtungen geregelt werden. 

(2) Sachverständige und Untersuchungsstellen, die nach
weisen, dass sie den in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 
festgelegten Anforderungen genügen, werden auf Antrag 
durch die zuständige Stelle zugelassen. Die Zulassung kann 
auf bestimmte Aufgabengebiete beschränkt sowie mit wei
teren Nebenbestimmungen versehen werden. Das Zulas
sungsverfahren und die Bekanntgabe der zugelassenen Sach
verständigen und Untersuchungsstellen sowie die Voraus
setzungen für das Erlöschen, die Rücknahme und den Wider
ruf der Zulassung können in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 geregelt werden. 

(3) Vergleichbare Zulassungen anderer Länder der Bundes
republik Deutschland, anderer Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union sowie anderer Vertragsstaaten des Abkom

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten auch 
im Land Brandenburg. 

(4) Das für den Bodenschutz zuständige Mitglied der Lan
desregierung kann das Zulassungsverfahren nach Absatz 2 
auf zuverlässige Dritte übertragen. Näheres kann in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt werden.“ 

25. Die §§ 35 bis 39 werden aufgehoben. 

26. Die Überschrift zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 
Veröffentlichung von Informationen“. 

27. § 40 wird aufgehoben. 

28. § 41 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ist die zuständi
ge Behörde“ durch die Wörter „sind die für Abfallwirt
schaft und Bodenschutz zuständigen Behörden“ er
setzt. 

b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „für den Vollzug des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Abfall
verbringungsgesetzes, dieses Gesetzes und der auf
grund dieser Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen“ 
durch die Wörter „für Abfallwirtschaft und Boden
schutz“ ersetzt. 

29. Die §§ 42 und 43 werden wie folgt gefasst: 

„§ 42 
Behördenaufbau und Zuständigkeiten 

(1) Abfallwirtschaftsbehörden sind das für die Abfallwirt
schaft zuständige Ministerium als oberste Abfallwirtschafts
behörde sowie die für Abfallwirtschaft zuständige Landes
oberbehörde (Landesumweltamt Brandenburg). Die Aufga
ben der unteren Abfallwirtschaftsbehörden nehmen die 
Landkreise und kreisfreien Städte wahr. 

(2) Bodenschutzbehörden sind das für den Bodenschutz 
zuständige Ministerium als oberste Bodenschutzbehörde 
sowie die für den Bodenschutz zuständige Landesoberbe
hörde (Landesumweltamt Brandenburg). Die Aufgaben der 
unteren Bodenschutzbehörden nehmen die Landkreise und 
kreisfreien Städte wahr. 

(3) Das für die Abfallwirtschaft und den Bodenschutz zu
ständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, soweit der Bergbau betroffen ist 
im Einvernehmen mit dem für den Bergbau zuständigen 
Mitglied der Landesregierung, die Zuständigkeit für den 
Vollzug der abfall- und bodenschutzrechtlichen Aufgaben, 
die sich aus Bundes-, Landes- oder unmittelbar anwendba
rem Recht der Europäischen Union ergeben, sowie der 
Haftungsfreistellung nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Um
weltrahmengesetzes zu regeln, soweit nicht dieses Gesetz 
eine besondere Zuständigkeitsregelung enthält. 
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(4) Durch Rechtsverordnung aufgrund des Absatzes 3 und 
des § 15 können der zentralen Einrichtung zur Organisa
tion der Sonderabfallentsorgung abfallrechtliche Vollzugs
aufgaben übertragen werden, soweit die in § 14 Absatz 1 
Satz 2 genannten Voraussetzungen vorliegen und eine Auf
gabenerfüllung gesichert ist. 

(5) Das für Abfallwirtschaft zuständige Mitglied der Lan
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Mitglied 
der Landesregierung einzelne abfallrechtliche Vollzugsauf
gaben den örtlichen Ordnungsbehörden zu übertragen. 

(6) Ist in derselben Sache die örtliche oder sachliche Zu
ständigkeit mehrerer Bodenschutz- oder Abfallbehörden ge
geben oder ist es zweckmäßig, eine Angelegenheit in be
nachbarten örtlichen Zuständigkeitsbereichen einheitlich 
zu regeln, kann die oberste Abfallwirtschafts- oder Boden
schutzbehörde die zuständige Behörde bestimmen. Ist auch 
die Behörde eines anderen Landes zuständig, kann die obers
te Abfallwirtschafts- oder Bodenschutzbehörde mit der zu
ständigen Aufsichtsbehörde des anderen Landes eine ge
meinsam zuständige Behörde vereinbaren. 

(7) In den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben ist die 
Bergbehörde für den Vollzug der in Absatz 3 genannten 
Vorschriften zuständig. Bei dem Vollzug des Artikels 1 § 4 
Absatz 3 des Umweltrahmengesetzes ist das für Wirtschaft 
zuständige Ministerium die für die Erteilung des Einver
nehmens zuständige Behörde. Ist beabsichtigt, eine Haf
tungsfreistellung zu erteilen, die über den Zeitpunkt der 
Entlassung des Begünstigten aus der Bergaufsicht hinaus 
wirkt, so ist vor Erteilung der Haftungsfreistellung das Ein
vernehmen der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde 
einzuholen. Über die Zulassung von Abfalldeponien nach 
§ 31 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes entschei
det die zuständige Bergbehörde im Einvernehmen mit der 
zuständigen Abfallbehörde. 

(8) Die zuständige Landesoberbehörde unterstützt die zu
ständigen Behörden beim Vollzug des Abfall- und Boden
schutzrechts nach Bedarf und nimmt übergeordnete fachli
che Aufgaben insbesondere bei der Entwicklung von Grund
lagen, Methoden sowie zum Stand der Technik, wahr. 

(9) Soweit Aufgaben, die in der Zuständigkeit der unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden liegen, gegenüber den öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern oder den von diesen 
beauftragten Dritten wahrzunehmen sind, ist das Landes
umweltamt Brandenburg zuständig. Soweit nicht die Zu
ständigkeiten anders bestimmt sind, ist das Landesumwelt
amt Brandenburg die zuständige Behörde zum Vollzug der 
in Absatz 3 genannten Vorschriften. 

(10) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach Absatz 3 
sind die unteren Bodenschutzbehörden für den Vollzug des 
§ 29 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 5, der §§ 30, 31 und 32 
Absatz 2 bis 4 zuständig. In den der Bergaufsicht unterlie
genden Betrieben ist das Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe des Landes Brandenburg (LBGR) für den 
Vollzug der in Satz 1 genannten Vorschriften zuständig. 

§ 43 
Ordnungsbehördliche Befugnisse und Aufsicht 

(1) Die zuständigen Behörden werden beim Vollzug der ab
fallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Vorschriften als 
Sonderordnungsbehörden tätig. Die ihnen obliegenden Auf
gaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. Für den Voll
zug der Aufgaben gilt das Ordnungsbehördengesetz, soweit 
die in Satz 1 genannten Vorschriften keine besonderen Re
gelungen enthalten. 

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Auf
gaben der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbe
hörden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr. Sie unterliegen der Sonderaufsicht der obersten Ab
fallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde. Diese kann ne
ben den Weisungsbefugnissen nach anderen Vorschriften 
auch Weisungen zur Einhaltung der erforderlichen fach
lichen Anforderungen der Aufgabenerfüllung erteilen. 

(3) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde hat gegenüber 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern das Unter
richtungsrecht im Sinne des § 112 der Kommunalverfas
sung des Landes Brandenburg.“ 

30. Die §§ 44 bis 47 werden aufgehoben. 

31. § 48 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1. einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 1 zu
widerhandelt, soweit sie für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver
weist, 

2. 	 Auskünfte, zu deren Erteilung die Person nach 
§ 16 verpflichtet ist, der zuständigen Behörde 
nicht, nicht vollständig oder nicht richtig er
teilt,“. 

bb) Die Nummern 5 und 6 werden durch die folgenden 
Nummern 5 bis 9 ersetzt: 

„5. entgegen § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 13 
Absatz 1 oder § 15 Absatz 2 Satz 1, 3 oder Satz 4 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes einer vollzieh
baren Anordnung zuwiderhandelt oder entge
gen § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 Ab
satz 3 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

6.	 entgegen § 31 Absatz 1 Mitteilungen nicht oder 
nicht unverzüglich macht, 

7.	 entgegen § 31 Absatz 2 Auskünfte nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt, 
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8.	 entgegen § 31 Absatz 3 oder Absatz 4 den Zu
tritt zu Grundstücken und Wohnräumen und die 
Vornahme von Ermittlungen sowie die Entnah
me von Proben nicht gestattet, 

9.	 einer Rechtsverordnung nach § 34 oder einer 
vollziehbaren Anordnung aufgrund einer sol
chen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver
weist.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 und 9 können mit einer Geldbuße bis zu fünfzig
tausend Euro, nach Absatz 1 Nummer 5 bis 8 mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.“ 

32. Die §§ 51 bis 53 werden aufgehoben. 

33. Die Anlage wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Änderung des Brandenburgischen Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Anlage 1 des Brandenburgischen Gesetzes über die Um
weltverträglichkeitsprüfung vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 2008 
(GVBl. I S. 266, 270) geändert worden ist, werden folgende 
Nummern 27 und 27.1 angefügt: 

„27. Flurbereinigung: 
27.1 Bau der gemeinschaftlichen und A“. 

öffentlichen Anlagen im Sinne des 
Flurbereinigungsgesetzes; 

Artikel 3 
Folgeänderungen 

(1) Das Landesimmissionsschutzgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. Juli 1999 (GVBl. I S. 386), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I S. 74, 
82) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 7 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „soweit das Ver
brennen von Abfällen im Abfallgesetz (AbfG) oder in den 
aufgrund des Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnun
gen geregelt ist“ durch die Wörter „soweit das Verbrennen 
abfallrechtlich geregelt ist“ ersetzt. 

2.	 In § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „Abfall
gesetz“ durch das Wort „Abfallrecht“ ersetzt. 

(2) In der Anlage 2 Nummer 2.1 des Brandenburgischen Geset
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 10. Juli 2002 
(GVBl. I S. 62), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Okto
ber 2008 (GVBl. I S. 266, 270) geändert worden ist, werden die 

Wörter „Brandenburgisches Abfallgesetz – BbgAbfG“ durch die 
Wörter „Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz – 
BbgAbfBodG“ ersetzt. 

(3) In § 24 Absatz 2 Satz 5 des Waldgesetzes des Landes Bran
denburg vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (GVBl. I 
S. 367) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 4 Abs. 2 
Satz 3 des Brandenburgischen Abfallgesetzes“ durch die Wör
ter „§ 4 Absatz 2 Satz 4 des Brandenburgischen Abfall- und 
Bodenschutzgesetzes“ ersetzt. 

(4) In der Anlage zu § 1 Satz 1 Nummer 2.5 letzter Satz der 
Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord 
vom 18. Juli 2006 (GVBl. II S. 370) werden die Wörter „Bran
denburgischen Abfallgesetz“ durch die Wörter „Brandenburgi
schen Abfall- und Bodenschutzgesetz“ ersetzt. 

(5) In der Anlage Nummer 2.6 letzter Satz der Verordnung über 
den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde vom 5. Dezember 
2002 (GVBl. II S. 690) werden die Wörter „Brandenburgi
schen Abfallgesetz“ durch die Wörter „Brandenburgischen Ab
fall- und Bodenschutzgesetz“ ersetzt. 

(6) In der Anlage Nummer 2.6 letzter Satz der Verordnung über 
den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, räumlicher Teilab
schnitt I vom 21. Juni 2004 (GVBl. II S. 614) werden die Wör
ter „Brandenburgischen Abfallgesetz“ durch die Wörter „Bran
denburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz“ ersetzt. 

(7) Die Sonderabfallentsorgungsverordnung vom 3. Mai 1995 
(GVBl. II S. 404), die zuletzt durch Verordnung vom 18. Sep
tember 2002 (GVBl. II S. 571) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. 	 In § 3 Absatz 4 Satz 2, § 5 Absatz 3 Satz 2, § 8 Absatz 2 
und § 13 werden jeweils die Wörter „Brandenburgischen 
Abfallgesetzes“ durch die Wörter „Brandenburgischen Ab
fall- und Bodenschutzgesetzes“ ersetzt. 

2. 	 In § 10 werden die Wörter „§ 14 Abs. 5 des Brandenburgi
schen Abfallgesetzes“ durch die Wörter „§ 15 des Bran
denburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes“ ersetzt. 

(8) Die Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(GVBl. II S. 842), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
23. April 2008 (GVBl. I S. 62, 91) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.	 In § 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 45 Abs. 3 des Branden
burgischen Abfallgesetzes“ durch die Wörter „§ 42 Absatz 9 
Satz 1 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzge
setzes“ ersetzt. 

2.	 Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a)	 Abschnitt I Nummer 20 wird wie folgt gefasst: 

„20. Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzge
setz (BbgAbfBodG)“. 
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b) Das Verzeichnis wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 20 wird wie folgt gefasst: 

„20. Brandenburgisches Abfall- und Boden
schutzgesetz (BbgAbfBodG)“. 

bb) Nummer 20.6 wird wie folgt gefasst: 

„20.6 weggefallen“. 

cc) Nummer 20.8 wird wie folgt gefasst: 

„20.8 weggefallen“. 

dd) In Nummer 20.11 wird die Angabe „§ 26 Abs. 4 
und § 35“ durch die Angabe „§ 26 Absatz 3“ er
setzt. 

ee) Nummer 20.12 wird wie folgt gefasst: 

„20.12 weggefallen“. 

(9) Die Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Ent
wicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 17. Juli 2007 
(GVBl. II S. 314), die zuletzt durch Verordnung vom 1. De
zember 2008 (GVBl. 2009 II S. 2) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. 	 In der Inhaltsübersicht des Gebührentarifs der Anlagen 1 
und 2 wird die Angabe zu Nummer 3.11 wie folgt gefasst: 

„3.11 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz“. 

2.	 Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3.11 wird wie folgt gefasst: 

„3.11 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzge
setz (BbgAbfBodG)“. 

b) In den Nummern 3.11.1 und 3.11.2 wird jeweils die 
Angabe „BbgAbfG“ durch die Angabe „BbgAbfBodG“ 
ersetzt. 

c)	 Nummer 3.11.3 wird wie folgt gefasst: 


„3.11.3 weggefallen“.


Artikel 4 
Neufassung des Brandenburgischen Abfallgesetzes 

Das für Umweltschutz zuständige Mitglied der Landesregie
rung kann den Wortlaut des Brandenburgischen Abfall- und 
Bodenschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Landes Brandenburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Artikel 2 tritt an dem Tag in Kraft, an dem Anlage 1 Nummer 16 
und 16.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), außer Kraft tritt. 
Im Übrigen tritt dieses Gesetz am ersten Tag des zweiten auf 
die Verkündung folgenden Monats in Kraft. 

Potsdam, den 27. Mai 2009 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Bekanntmachung der Kirchensteuerordnung 
für das Bistum Görlitz vom 21. April 2009 

Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 358) wird nachste
hend die von mir anerkannte Kirchensteuerordnung bekannt 
gemacht. 

Potsdam, den 6. Mai 2009 

Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Kirchensteuerordnung für das Bistum Görlitz 
(Land Brandenburg) 

Für den im Land Brandenburg gelegenen Anteil des Bistums 
Görlitz wird folgende Kirchensteuerordnung erlassen: 

A. Kirchensteuerpflicht 

§ 1 

Im Bistum Görlitz werden im Rahmen und in Anwendung der 
landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern nach den fol
genden Vorschriften erhoben. 
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§ 2 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der römisch
katholischen Kirche (Katholiken), die im Bistum Görlitz ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abga
benordnung haben. 

(2) Katholik im Sinne des Absatzes 1 ist jeder, der durch die 
Taufe in der römisch-katholischen Kirche oder durch Übertritt 
von einer anderen Kirche oder christlichen Religionsgemein
schaft oder nach empfangener Taufe durch Eintritt oder durch 
Rücktritt der römisch-katholischen Kirche angehört und sich 
nicht nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts von ihr los
gesagt hat (aus der Kirche ausgetreten ist). 

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche Maßnah
men, welche die kirchlichen Rechte von Steuerpflichtigen ein
schränken oder aufheben, nicht berührt. 

B.	 Diözesankirchensteuer 

§ 3 

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchengemeinden und 
der Kirchengemeindeverbände, des Bistums Görlitz, des Ver
bandes der Diözesen Deutschlands, der kirchlichen oder katho
lischen Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen Finanz
bedarfs, karitativer, weltkirchlicher sowie sonstiger kirchlicher 
Zwecke wird eine Diözesankirchensteuer erhoben. 

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder nebeneinan
der erhoben als 

a) 	Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitaler
tragsteuer) 

b) 	 Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

(3) Der Hebesatz (Vomhundertsatz) der Diözesankirchensteuer 
wird vom Kirchensteuerrat des Bistums Görlitz und vom Bi
schof des Bistums Görlitz gemäß der Satzung des Kirchensteu
errates des Bistums Görlitz festgesetzt (Kirchensteuerbeschluss). 
Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (Abs. 2 b) wird 
nach Maßgabe einer Tabelle erhoben, die einen Bestandteil des 
Kirchensteuerbeschlusses bildet. 

(4) Der Kirchensteuerbeschluss wird nach Anerkennung durch 
die Staatsbehörde im Amtsblatt des Bistums Görlitz veröffent
licht. Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter Steu
erbeschluss vor, gilt der bisherige bis zur Anerkennung eines 
neuen weiter, längstens jedoch bis zum 30. Juni des nächsten 
Steuerjahres. 

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme oder Wieder
aufnahme der in die römisch-katholische Kirche Aufgenomme
nen oder Wiederaufgenommenen den zuständigen staatlichen 
und kommunalen Behörden mitzuteilen; sie haben ferner die in 
die Kirche aufgenommenen oder wiederaufgenommenen Lohn
steuerpflichtigen anzuhalten, den Religionsvermerk auf der 
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen. 

§ 4 

(1) Werden Ehegatten zur Steuer von Einkommen zusammen
veranlagt, so kann in den Fällen, in denen ein Ehegatte nicht 
kirchensteuerpflichtig ist, von dem Kirchenmitglied ein gestaf
feltes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben werden, 
das nach dem Lebensführungsaufwand des Kirchenmitgliedes 
bemessen wird. 

(2) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bemisst sich 
nach einer besonderen Tabelle, die einen Bestandteil des Kir
chensteuerbeschlusses bildet. 

(3) Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine 
Kirchensteuer nach § 3 Abs. 2a bis zur Höhe des Kirchgeldes 
in glaubensverschiedener Ehe anzurechnen. 

§ 5 

Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird entsprechend 
dem Haushaltsplan des Bistums Görlitz auf die Bischöfliche 
Verwaltung, die Kirchengemeinden und Kirchengemeindever
bände sowie auf die sonstigen Zwecke im Sinne von § 3 Abs. 1 
aufgeteilt. 

C.	 Ortskirchensteuer 

§ 6 

(1) Die Kirchengemeinden des Bistums Görlitz sind berechtigt, 
von den Katholiken, die der Kirchengemeinde durch Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu 
erheben. 

Von dieser Erhebung soll Gebrauch gemacht werden, soweit 
die Zuweisungen aus Diözesankirchensteuern und die sonsti
gen Einnahmen zur Deckung des ortskirchlichen Finanzbe
darfs nicht ausreichen. 

(2) Bestehen in einer Kommunalgemeinde mehrere Kirchenge
meinden, so soll ein Kirchgeld in gleicher Höhe für die einzel
nen Kirchengemeinden festgesetzt werden. 

§ 7 

Die Ortskirchensteuer kann als festes oder gestaffeltes Kirch
geld erhoben werden. 

§ 8 

(1) Die Art und Höhe der Ortskirchensteuer (Kirchgeld) wer
den durch Beschluss des Kirchenvorstandes festgesetzt. Aus 
dem Ortskirchensteuerbeschluss sollen – soweit erforderlich – 
der Kirchensteuermaßstab, die Kirchensteuertabelle und der Fäl
ligkeitstermin hervorgehen. Der Ortskirchensteuerbeschluss be
darf der Genehmigung des Bischöflichen Ordinariates und der 
Anerkennung der zuständigen staatlichen Behörde. Er bleibt 
solange in Kraft, bis er durch einen neuen Beschluss ersetzt 
wird, längstens jedoch bis zum 30. Juni des nächsten Steuerjah
res. Das Bischöfliche Ordinariat kann anstelle von Einzelge
nehmigungen die Ortskirchensteuerbeschlüsse aller Kirchen
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gemeinden, die sich im Rahmen allgemein genehmigter Geset
ze bewegen, durch Bekanntmachung im Amtsblatt des Bistums 
Görlitz genehmigen. 

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in ortsüb
licher Weise bekannt zu machen. 

D. Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer 

§ 9 

(1) Die Festsetzung und Erhebung der Diözesankirchensteuer 
erfolgt durch die staatliche Finanzverwaltung. Die Ortskirchen
steuern werden von den Kirchengemeinden oder Kirchenge
meindeverbänden oder in deren Auftrag durch kirchliche Ver
waltungsstellen festgesetzt und erhoben. 

(2) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt auch außerhalb des Geltungsbereiches dieser Kir
chensteuerordnung werden zu Kirchensteuer nur herangezo
gen, wenn sie innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchen
steuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden oder 
Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsver
fahrens entrichten. 

(3) Wird vom Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Gel
tungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung einbehalten und 
ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des Geltungsberei
ches dieser Kirchensteuerordnung, so ist bei der Veranlagung 
zu Einkommen- und Kirchensteuer der innerhalb des Geltungs
bereiches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz an
zuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch den nach § 44 
Abs. 1 EStG zum Steuerabzug Verpflichteten keine Kirchen
steuer einbehalten, so wird der Steuerpflichtige oder die Steu
erpflichtige zur Kirchensteuer veranlagt. 

§ 10 

(1) Das Kirchgeld wird von allen Mitgliedern der Kirchenge
meinde erhoben, die bei Beginn des Kalenderjahres das 18. Le
bensjahr vollendet und eigene Einkünfte oder Bezüge haben. 
Unterhalt bei Tätigkeit im Haushalt oder im Betrieb dessen, der 
den Unterhalt gewährt, gilt als eigenes Einkommen. Dies gilt 
nicht für Ehegatten ohne eigenes Einkommen. 

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der Kirchen
gemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen gefasst werden. 

(3) Empfänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt im 
Sinne des Bundessozialhilfegesetzes) sind von der Entrichtung 
des Kirchgeldes befreit. 

(4) Ehegatten werden jedoch für sich nach der in ihrer jeweili
gen Person gegebenen Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld 
veranlagt. 

(5) Das Kirchgeld wird durch einen schriftlichen Bescheid an
gefordert. 

§ 11 

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die Grund

sätze für die Staffelung in dem Beschluss über das Kirchgeld 
so angegeben werden, dass jeder Kirchgeldpflichtige die Höhe 
seines Kirchgeldes nachprüfen kann. 

§ 12 

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung des Kirch
geldes bei Verheirateten diejenige Kirchengemeinde zuständig, 
in deren Bereich die Familie wohnt, bei Ledigen diejenige Kir
chengemeinde, von der aus der Kirchgeldpflichtige seiner Be
schäftigung nachgeht. Im Zweifelsfall entscheidet das Bischöf
liche Ordinariat. 

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des Jahres sei
nen Wohnsitz, so steht das Kirchgeld für das laufende Jahr der
jenigen Kirchengemeinde zu, in deren Bereich der Kirchgeld
pflichtige am 1. April seinen Wohnsitz hatte. 

§ 13 

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, Erhe
bung und Verwaltung der Kirchensteuer beteiligten Personen 
sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach Maßgabe der 
staatlichen Vorschriften verpflichtet. 

E. Rechtsbehelfe 

§ 14 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer kann der Kirchen
steuerpflichtige innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes Widerspruch erheben. 

§ 15 

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer sind schrift
lich oder zur Niederschrift beim zuständigen Finanzamt einzu
legen, das den Verwaltungsakt (Steuerbescheid) erlassen hat. 

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind beim ver
anlagenden Kirchenvorstand einzulegen. 

Der Kirchenvorstand legt die Widersprüche mit seiner Stel
lungnahme dem Bischöflichen Ordinariat vor, soweit er Wider
sprüchen gegen die Ortskirchensteuer nicht abhilft. 

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Verpflichtung 
zur Zahlung der Kirchensteuer keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Auf Antrag kann das Finanzamt bzw. das Bischöfliche Or
dinariat die Vollziehung bis zur Entscheidung über den Rechts
behelf aussetzen. 

(5) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhän
gig gemacht werden. 

§ 16 

In den in § 15 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet über Wi
dersprüche das zuständige Finanzamt nach Anhörung des Bi
schöflichen Ordinariates. In den übrigen Fällen entscheidet das 
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Bischöfliche Ordinariat. Jeder ablehnende Bescheid ist zu be
gründen und mit einer Belehrung über den Rechtsbehelf zu 
versehen. 

§ 17 

Gegen eine ablehnende Entscheidung über Rechtsbehelfe nach 
§ 16 steht dem Kirchensteuerpflichtigen innerhalb eines Mo
nats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids die Klage 
beim Verwaltungsgericht zu. 

§ 18 

(1) Für die Stundung, den Erlass und die Niederschlagung sind 
unbeschadet der Regelung des § 8 Abs. 7 Satz 1 des Gesetzes 
über die Erhebung von Steuern durch Kirchen und andere Reli
gionsgemeinschaften im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Kirchensteuergesetz) bei der Diözesankirchensteuer das Bi
schöfliche Ordinariat, bei der Ortskirchensteuer der Kirchen
vorstand zuständig. 

(2) Das Bischöfliche Ordinariat hat das Recht, die Kirchen
steuer aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen. 

F. Schlussbestimmungen 

§ 19 

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestimmungen die
ser Kirchensteuerordnung finden auf die Kirchengemeindever
bände sinngemäß Anwendung. Die dem Kirchenvorstand zuste
henden Befugnisse werden von dem Verbandsausschuss wahr
genommen. 

§ 20 

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung erforder
lichen Bestimmungen werden von dem Bischöflichen Ordina
riat erlassen. 

§ 21 

Die Kirchensteuerordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 
in Kraft. Etwaige entgegenstehende Vorschriften treten zum 
gleichen Termin außer Kraft. Die Kirchensteuerordnung wird 
im Amtsblatt des Bistums Görlitz veröffentlicht. 

Görlitz, den 21.04.2009 

gez. Dr. Zdarsa 
Bischof von Görlitz 

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 6. Mai 2009 

Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 
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